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Landvöqte.

1713
Bern. Samuel Morlot.

172«.
Freiburg. Joseph Fiva.

1723.
Bern. Johann Karl Thormann.17»«.
Freiburg. Hans Niclaus Hubert von Boccard.17»2.
Frei bürg. Johann Anton von Boccard.

17»3.
Bern. Samuel von Muralt.

17Ä«.
Freiburg. Anton Konstantin von Maillardoz.

171»

Art, 407. Abnahme der zweiten und dritten von Michaelis 1711 bis Michaelis 171Z gehenden

rechnung. 8 9. ß 408. In dem Abschied von 1711 wurde versehen, daß Pierre Galande und sein

von Vvonand wegen des vergünstigten Hafncrofcnö und Hauses jährlich, so lange sie ihn besitzen, zwc> -

Hafer in das Schloß Grandson zu entrichten haben. Der Landvogt hat dicß dem Schloßurbar einzuvcrll^

8 23. jj 409. In einem zwischen den Gemeinden Montagny, Valleyres, Gicz und Chamblon einerseits ^
denen von Onncns andrerseits waltenden Streite wegen der Fuhren (oluni nies) wollen die bcrncrischcn

im Hinblick auf drei in den Urbanen vorkommende „Reconnaissances" von 1551, 1524 und vom 10.

1628, in welchen die von OnncnS mittelst 20 Sols Lausannvis aller Fuhren cremt erklärt werden, dcr ^

tigen Charroirs und Courvncs auch befreit sein lassen, wenn nicht die Gegenpartei etwas erhebliches

vorbringen kann. Die frciburgischen Gesandten können sich dazu nicht entschließen. Die Gesandten ^

Stände referieren. 8 24. ^ 410. Der Commissär Grennier berichtet in seinem und seiner Coniortcn j,

denen die Renovation hinter Grandson übertragen worden war, wie weit trotz den vielen Hindernissen die ^ ^
vorgeschritten sei, nnd legt zugleich verschiedene Entwürfe bei, wie eine und andere anbefohlene Canton»t>

einzurichten wären; er stellt die Notwendigkeit vor, daß die Gesandten sich selbst an Ort und Stelle b" ^
Grandson verfügen. Bern und Freiburg sehen die Notwendigkeit ein, letzteres muß aber referieren. 8

411. Der Commissär Grennier beschwert sich über die viele Mühe, mit der er trotz seinem ersten Comunib^^

patent und dessen Erläuterung von 1707 das ihm angewiesene Salarium zur Hand bringen könne, und onß ^

namentlich die nouvvllns eensiürns dieses Jahres verweigert werden. Es wird für billig erachtet, daß lh'U ^

seinen Mithaften dieselben zukommen sollen. 8 26. 412. Der Prädicant Warncp von Grandson

dem Ansuchen ein, die beiden Stände möchten, da er durch den Verkauf der alten Pfrund-Masurc (des baußll ^

PfrundhauscS) und der dabei gelegenen Trete (Rebgcländcö) eine Verminderung seiner Pension erlitten l ^

ihm ein Acquivalent geben und dasselbe auch auf die zwei verflossenen Jahre ausdehnen. Derselbe j

er bei der Versteigerung keine Einsprache gethan, zur Geduld gewiesen, für seine Reisekosten aber

Sack Hafer bedacht. 8 27. 413. In ebendesselben Ansuchen, daß man ihm die der Wittwc iei»cö
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^isirs Duvoisin gegebene Bonification für die Psrundgütcr vergüten oder seinen Nachfolger dafür

Endlich machen möchte, wird nicht eingetreten, weil dicß ohne Befehl der Gesandten geschehen sei. 8 28. jj

Auf Empfehlung dcö Prädicantcn Warney will Bern dem Helfer zu Grandson sein geringes Einkommen

^ ^lern. Die frciburgische Gesandtschaft nimmt die Sache ml roloi-omlnm. § 29. jj 415. Eine Deputation

^.^ütellanei ^orgier verlangt im Hinblick auf die den 26. Mai 4655 von beiden Ständen erlassene Erkanntniß,

^ dchcr Castellanci das nöthige Holz aus der Waldung „hinter der Mcstralcy Provence" zukommen möchte.

T Verlangen wird entsprochen; der Landvogt hat de» Beschluß in das Schloßurbar einzutragen. 8 36. jj 416.

Thormann wünscht ein Nebgut, das er zu Concisc besitzt, von den schuldigen Bodenzinscn zu bc-

mit dem Anerbieten, Maß für Maß an sichern Orten dafür zu geben, kleinere Schuldigkeiten aber

^ Pi lassen. Man tritt auf sein Anerbieten ein und will vernehmen, was er dagegen geben will. 8 44. jj
Die Gesandtschaft Freiburgö wiederholt die Instanz, daß „jener Summe halber von 129?/, Thalcrn, welche

" Landvogt Künli, Alt-Castellan Prctelli, damaligem Nathschrciber dcö grandsonischen Colltumicr wegen

^"richtet worden, eine billige Einthcilung beschchen sollte". Da nach dem den 17. November 1763 von Bern
^ünli erlassenen Befehl, dieses Contumiers halber in Billigkeit sich abzufinden, die bezahlte Summe auf

8 D ^ rcglicrt worden ist, so nimmt die bcrncrischc Gesandtschaft diesen Antrag ml i-olvionckum.
. / I! 418. In Folge eines Ansuchens von Seite dcS Prädicantcn zu Ficz um Reparation seines Pfrund-

der Landvogt beauftragt, mit dem Gebäudcinspector einen Augenschein einzunehmen und darüber

^'chten. 8 55. jj 419. Die Behandlung der übrigen Grandson betreffenden Punctc wird auf die folgende

°^"enz verschoben. 8 62. Absch. 34.

^ ^rt. 426. Die Rcnovatoren berichten über den Fortgang ihres mit vielen Schwierigkeiten verbundenen

^Haftes Nachdem eine Versammlung der Vasallen stattgefunden hatte, gehen nun einige Rcclamationen

beid uns folgende Weise durch Ucbcreinkunft erledigt werden. Dumoulinö von Montagnv remittiert
^^"d>cn hinter unterschiedlichen Orten dcS Amts an Boden- und Fcuerstattzinscn Lehen- und niederer

H ^chkcit für 26,781 Gld. 11 Sch. 1 Den., beide Stände hingegen ihm hinter ValcyrcS in gleichen und andern

^chligkcite» 26,766 Gld. 5 Sch. 5 Den., also daß man ihm die Differenz zu zahlen schuldig verbleibt. Und

»all ^ ^ sicherere jährliche Einkünfte übcrgicbt, so wird für billig erachtet, „ihm neben dem in

Gld. gesetzten Nachgcld alle von der Oberhcrrlichkcit dcpendierendcn Gerechtigkeiten (jedoch mit

„brjdes »Itimi snpplioii und der Bedingnisse des Abergements ck» linis «1o Uill^, so außer Folgendem

Schumi verbleibt, mit zwei Dritteln der Bußen, als Hz dem Amtmann, Hz der Stadt Grandson) sannnt
halben Jurisdiction, so beiden Ständen auf seinem zu Grandson besitzenden Haus gehört, als für ein

», Eschaus von Vallcirc zuzueignen und das schon hinter Montagni gehabte Appcllationörccht rccta vor die

Heists ^^siPcitcn zu kehren nach bedeutetem ValleyrcS zu transferieren." 8 1- !j 421. Der von Seckcl-
^ ^^^">ann im September angebotene Austausch (Art. 416) seiner zu Concise schuldigen Bodenzinse

tzj. ^"khmigt. 8 3. 422. Mit den Herren Calamc wird ein Abtausch verglichen, durch welchen sie beiden

U»d Bodenzinscn und Lehen 2686 Gld. 1 Sch. 5 Den. übergeben, die Stände dagegen ihnen in Zinsen

ltzy. 6" Novallcö 2663 Gld. 6 Sch. 5 Den., überdies! noch weil sie 21 Mäß Weizen und 6 Kapaunen

geringem Preis übergeben, ein Nachgcld von 266 Gld. 8 3. jj 423. Jean FrancoiS

Hm übcrgicbt den Ständen an Gefällen für 8268 Gld. 5 Sch. Capital und erhält von denselben hinter

die er den größten Theil seiner Lehen hat, für 8636 Gld. 4 Sch. 7 Den. und schuldet den Ständen

^Mrenz. H 4 ^ 424 Ms pcm Herrn von Chamblon findet man sich so ab, daß ihm die Stände alles,
152
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was sie der Enden besitzen und an Gerechtigkeiten von andern Herrschaften requiriert haben, im Werthe ^

12,326 Gld. 7 Sch. 7 Den. übergeben und dagegen in Bodcnzinsen, Lehen und Jurisdiction für 19,587^'

2 Sch. 4 Den. erhalten; die Differenz hat er zu bezahlen. Unter Ratificationsvorbehalt »Verden ihm das in

Herrschaft verlangte Lehengericht und andere herrschaftliche Präeminenzcn außer dem ultimum supplicium

gesagt; das begehrte Jagdrccht wird aber in das Recht in seiner Herrschaft zu jagen limitiert, 8 5. !!

Mir Balthasar Bourgeois und den Gebrüdern Joseph und Jean Franoois Viard vergleicht man sich

sie bciven Ständen an Zinsen und Lehen an verschiedenen Orten 22,675 Gld. 1 Sch. 3 Den. übergeben und ^

ihnen hinter Giez an gleichen Rechten mit Ausnahme der Niedern Jurisdiction auf ihrem Haus daselbst 21,266

9 Sch. 7 Den. angewiesen werden; die Differenz bezahlen ihnen die Stände heraus. 8 6. 426. Herr Fatio ^

8829 Gld. 9 Sch. 6 Den. und remittiert 9669 Gld. 8 Sch. 2 Den.; die Differenz wird ihm in Bodcnzinsen

Diesen Vergleich will aber Fatio nicht anders annehmen, als »venu ihm der Wcinzchntcn auf seinem Do»u>"'

zugegeben und apprctiicrt werde. 8 7. i! 427. Jean FranooiS de Treptorcnö von Grandson remittiert in ^ ^
und Bodenzinscn sammt Censes fonciärcs 751 Gld. 9 Sch. und erhält auf seinem Gut affranchiert, '

Vorbehalt des Lehens, 799 Gld. 9 Sch. 3 Den. Da ihm aber meistens Lehcnzinsc für Censes fonciöreS re>w^

werden, wird der Tausch weitaus getroffen. 8 8. jj 428. Die Renovatoren tragen darauf an, daß

iir dem ganzen Amte Gcneralcrkanntnisse publiciert werden sollten, und daß um verschiedene Präliminarien

den Mestralies, Majorieö und Gemeinden des Amtes zu regulieren, dieselben zusammenbcrufen werden

Dem Antrag wird Folge gegeben. 8 9. 429. Die Abgeordneten der Gemeinden verlangen die billige' Äp ^

tiation der Pflichten, welche sich nicht immer in Natura entrichten lassen, wie Kapaunen, Oel, Wachs

Es wird erkannt, daß die in der Generalversammlung des ganzen Amts mit den Renovatoren vcrabr^

Apprctiation bestätigt sein soll. Demnach hat der Renvvator alle diese Schuldigkeiten „in ganze Mäß ^

ducicren und wo möglich nach diesem Anschlag in Gewächs zn verwandeln". 8 19. jj 439. Auf das

der Gemeinden wird ferner verordnet, daß laut murtnerischen Rccesscs von 1693 der Landvogt ein neues -

in Tiefe und Weite dem Schlaffmäß vollkommen gleich, machen lassen und gleich künftiges Jahr beim ^

der Zinse gebrauchen soll. Bei Entrichtung deö Hafers hat er drei bestrichene für zwei gehäufte Maß ^
nehmen; entweder haben sie die Debitoren zu messen und die Einzieher zu bestreichen oder umgekehrt. §

431. Dem Ansuchen der Gemeinden, daß die Zehnten des Amtes niemand andcrm als denen aus dem ^
hingcliehcn werden möchten, wird nicht entsprochen. 8 12. 432. Die Abgeordneten bitten ferner, man

künftig, wenn ein Particular bei einer Handändcrung vergesse, ein lehenpflichtigcö Stück in dem Z^

anzugeben, denselben nicht mehr um den ganzen Betrag der Erkanntniß belangen, sondern nur um den ^ ^

zinS seines Pflichtigen Unterpfands verbindlich machen. Dem Ansuchen wird entsprochen, insofern ein ^

Zinsmann zugeben »volle, daß, »venu der Renovator erkenne, „die ganze Summe der Bodcnzinsc seiner ErkaM ^

„auf alle Stücke nach Proportion ihres Werthes vertheilt »verde". Die Gemeinden sagen das zu- §

433. Dem Begehren, daß diejenigen, welche nach Gewohnheit und ohne Titel für ihre Stücke Landes 8^^
prätendiert haben, zchntenfrei sein sollen, wird nicht entsprochen, bis man jeden der betreffenden

verhört habe. 8 14. 434. Bisher war es Sitte, daß cS einen» jeweiligen Amtmann freistand, die Bove>6 ^

und Zehnten, wenn sie bis Johanni nicht in Natura abgeliefert worden waren, nachivärts nach

Geld zu apprctiiercn. Die Abgeordneten bitte»», man möchte entweder dem Amtmann zur Appretiieruntz 6^

Uninteressierte beigeben oder das Gewächs, wie der Schlag gemacht wird, appretiicren. ES wird »uu ^

befunden, daß der Landvogt in solchen Fällen das abzuliefern Versäumte auf den» höchsten Fuß, ^
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^ von Andreas und Martini bis Johanni dem Täufer gegolten, anschlagen könne mit Zuschlag eines

^hens auf das Maß von schwerem Gewächs, eines halben Batzens aus das SommcrgcwächS. 8 15. jl 435.
Abgeordneten bitten auch, man möchte ihnen die Belobung von Täuschen, wie es fast überall in der immc-

^ Botmäßigkeit von Bern gebräuchlich sei, auf den Fuß eines halben Lobs von dem „Ein- und Gcgen-

^bchten" statt auf 7 Procent setzen, wie es in einer murtncrischcn Confcrcnz und im Coutumicr von Grandson

^^»et worden sei. Die Gesandten willigen ein und nehmen das Ansuchen adi.'UltWemäiim. z 16. H 436. Endlich
"!Ü'n sich auch diese Abgeordneten, daß, obschon man nach obrigkeitlichen Ordnungen in Hinleihung der

l>»tcn „icht nichr als vier Batzen für die Trinkgelder von jedem Mütt vorbehalten solle, sie dennoch mcistcn-

^ bei der Lieferung neben außerordentlicher Putzung dcS Gewächses 40 und 20 Batzen von jedem Mütt

.Z müssen und noch dieses Jahr in der „nouvelle Ccnsiere" 1l> Batzen vorbehalten worden seien. Man

^ ^ bei den obrigkeitlich verordneten 8 Batzen vom Mütt bewenden. 8 17. H 437. Die Abgeordneten der
der alten Herrschast Montagny waren bis dahin verpflichtet, jährlich einen Kops Weizen von jedem

in das Schloß zu liefern; sie suchen um eine Regulierung zu ihren Gunsten an. Man läßt cS aber

' alte,, Ucbung bewenden, jedoch mit der Erläuterung, daß, „welcher einen ganzen Pflug von sechs oder

^ Ziehenden Pscnnwcrten erhalten wird, den ganzen Kopf, welcher nur einen halben, nur zwei Mäß, und

'^cher nur einen Viertel, ein Mäß, welcher endlich »och minder Herd als für einen Vicrtelpflug besitze, nur

^ Den. opxr einen Schilling bezahlen soll". 8 18, 10. » 438. Auf daS Ansuchen ebenderselben Abgeordneten,

^ "'bchte pix Grrtzcric das Primizrecht der Scheunen, für welches jährlich jedes Haus eine Garbe Weizen

H'^^ichtcn schuldig gewesen, in eine fire Lieferung an Gewächs verwandelt werden, um den Zank mit den
vermeiden, wird verordnet, daß dafür ein Mäß Mischclkvrn in das Schloß geliefert werden soll;

be>/" ^ Betreffenden insgesammt das nicht annehmen, so läßt man cs bei einer „ziemlichen" Garbe Weizen

^ 8 20. 430. Denen von der Herrschaft Montagny wird auf ihr Ansuchen, daß man ihnen das

^ ^i, namentlich das Recht der Jagd auf die wilden Thicrc erlauben möchte, bloS gestattet, von Alt-
ins Lichtmeß Bären, Wildschweine und andere reißende Thicrc der Art zu jagen, ein unlimitiertes Jagd-

besss ^ ^ Baucrsamc wird als unstatthaft angesehen, da cs den Amtleuten und andern dergleichen

s ^ gebühre zu jagen. 8 21. 440. In die Bitte der Abgeordneten der Herrschaft Montagny, man möchte

ßch ^ Uvch von den unui-väo« ckv aüai luv oder „Pflugtauwcn" für befreit ansehen, wird nicht eingetreten, da
l Urbanen und Erkanntnissen crgiebt, daß dieselben meistcntheils „von ihnen erkannt worden sind", und da

.die Nachläßigkcit der Einzicher den Obrigkeiten daS Recht nicht geschmälert werden könne. Ins

z haben sie dieselben zu „erkennen" und zu erstatten. Das Rückständige wird aus Gnaden erlassen.

d»n> ^ ^ JaegueS Duvoisin, welcher wider seinen Kaufbrief und den Spruch des LandvogtS Stcttlcr
und August 1697 ein Stücklein „Rapen" dem Duvoisin von Bonvillars und der Gemeinde OnncnS

Die ^ „wird im Ungrund befunden" und soll, wenn er bemittelt ist, die Kosten bezahlen. 8 23. H 442.

^^ """»issarien bitten, man möchte ihnen Anweisung geben, wie sie sich den vielen von den Landvögtcn

l>aß Partieularbcfrciungcn von verschiedenen Pflichten gegenüber zu verhalten haben. Es wird beschlossen,

>vvll"^ ^ diese Befreiungen von den Eigenthümcrn vorweisen lassen und dann je nach Umständen erkennen

^ I! 443. Vidomne Bourgeois will sich kraft eines nicht vorgelegten „Qucrnets" Mithcrr zu

o» nennen lassen, spricht einige seltsame Particularrechtc und den dritten Thcil aller fallenden Bußen

»>,h dlö deihin der Landvogt dieselben allein bezogen hatte. Er wird vor die Obcrcommissaricn gewiesen

Erstattung der Pfrund-UsagcS verfällt, da er seine Freiheit nicht dargcthan hat. 8 25. II 444. Die

152'»
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von Fiez-Pitet und der Ziegelhütte zu Grandson »vollen sich unter dem Vorwande der erhaltenen Abergc»'^'

der Herren von Chalonö von 1459 und 146V von der Herrschaft Montagny absondern, zumal da sü

Burger von Grandson alle gemeinen Pflichten erstatten und jährlich 1VVV Ziegel vergebens und die ülri^

nöthigcn zu wohlscilcrm Preise liefern müssen. Alls die Nachweisung des Renovatorö wird erkannt, daß ^

von Fiez und der Ziegelhütte (Tuilerie) mit denen von Montagny die gleichen Beschwerden zu tragen

8 26. II 445. Masiet von Oeges erklärt, das vom Renvvalor geforderte Mütt Weizen auf seinem

zu BugelleS schuldig zu sein, wird hingegen von der Entrichtung des von ihm geforderten Antheils von

Kopf Weizen auf seinen Dominialgütcrn freigesprochen. In Betreff des daselbst zu Händen der Cur ^

angesprocheneu NovalzehntenS crcipicrt er, daß man, weil ihm der große Zehnten gehöre, ihm einen Titel ^

sei

Sa'

weisen solle, vermöge dessen dieser Novalzehnten abgefordert werde; sonst könne er sich mit Grund der ..

bedienen. Freiburg erklärt, daß nach allgemeinem Brauch die Rütizchnten den Euren angehören, daß ^

Recht uilpräscribierlich sei und keineswegs dem Jurisdictions- oder Landesherren zugehöre. Er soll vor st""

Richter im Amte Jfertcn gesucht werden. 8 27. H 446. Dem Helfer Conod wird unter Ratificationsvorl'^

seine Pension durch ciu halbes Faß Wein aufgebessert. 8 28. H 447. Der Prädicant Carrard von Cr^

dessen Vater und Bruder einige Zinsrödel hinter Orbe renoviert und in Richtigkeit gebracht hatten,

daß ihm dieselben mit den anvertrauten Rechten abgenommen, ein billiges Salarinm fixiert und die ^
bonificiert werden möchten. Ueber die schon erhaltene Summe werden ihm 22 Thalcr zugesprochen. 8 ,

448. Die von Moutruz werden in Folge der Rcconnaissancc von 163V für pflichtig erklärt, den „Jungi-Z^'^'

d. i. das eilfte Lamm zu erstatten und den schuldigen Capaun gut und gerecht oder dafür 8 Batzen zu beza!

8 3v. II 449. Die Delimitation des Amtes Grandson gegen die Grafschaft Neuenbürg wird für »otlM

erachtet. Nachdem der Commissarius Grennier darüber mit den Verwaltern der anstoßenden Herrschaft

vorläufig verhandelt hatte und eine Zusammenkunft nach Naurmarcus bcschieden war, ersucht der fürstliche

zu Neuenbürg damit innc zu halten, bis der König dessen berichtet sei. 8 31. H 45V. Dem Hauptmann ^
lamc wird auf sein Ansuchen willfahrt, daß laut murtncrischcn Abschieds von 168V die abandonnicrtcn

seines Lehens hinter NovalleS ausgemarcht werden möchten, damit er sie in den Bann thun und mit H^ '

wachsen lassen könne, ferner daß die Holzfrcfler für jedes Stück, klein oder groß, um 5 Gulden, thcils ZU ^

den der Obrigkeiten, theils des AmtmannS und deö Besitzers gebüßt werden dürfen. 8 32. H 451.

Particularen führen Beschwerde, daß ihnen in ihren eigenen mit Holz bewachsenen Bergen täglich

illimiticrte Bewilligungen von Seite der Amtleute, der Stadt und anderer Gemeinden so sehr Abbruch ^

daß sie derselben wenig selbst Genoß seien. Obgleich der Landvogt berichtet, daß es kein ParticularhW

weil aller Orten ein jeder nach allgemeinem Brauch „auf dem andern hauen dürfe (nach dem

Gesetz Fol. 366, dem Holzreglement vom 24. August 1711 und dessen Bestätigung von Seite

11. Januar 1713), so wird eS doch bedenklich gefunden, den Landvögten eine so große Gewalt über dff ^

ticulargütcr zu lassen. Es wird daher eine Formel zur Bewilligung des Holzfällens vorgeschrieben, welche

Landvogt nur nach Magdalcnatag geben kann; diese ist dem Bannwarte vorzuweisen. Den Particulare» ^

serner die Erlaubniß gegeben werden, von Zeit zu Zeit einen Theil ihrer Hölzer in den Bann z"

welchem Zwecke die Gemeinden ihrer Particularhölzcr halber ein Project aufsetzen und den Obrigkeiten

schicken sollen. 8 33. H 452. Da in Betreff der Nutzung der übrigen Hölzer sowohl, als der g^ncine» - ^ ^

(unbewachsenen Stellen) und Imulesjnux (Hochwälder) die Gemeinden verschiedener Meinung sind, so

der täglich zunehmenden Destruction der Wälder vorzubeugen, verordnet, daß eine jede Gemeinde etwa-
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Hölzern in den Bann thun, den Holzhau in den allgemeinen Wäldern „schwandsweise" vornehmen, den

»äußern" keines ohne Noth crtheilcn und die Partieularhölzcr so viel als möglich schonen soll. Jedem Par-

^aren und jeder Gemeinde ist aber der freie Verkauf ihres ParticularholzcS nach Stäfis und Jfcrten gestattet.
!! 453. Provence hatte 1645 um 30 Gld. Eintrittsgeld und 9 Lausanncrschilling jährlichen Zinses von

^Nähr 6g gg Juchartcn Holzes, en Trophc genannt, daö Abergement erhalten, welches Areal, namentlich
Legen Gorgier liegende Theil, jetzt mit schönem Holz bewachsen ist. Grandson behauptet, daß dieses Abcr-

^'ein auf incompctente Weise geschehen sei, und bittet um Revocation desselben. Es wird gesprochen, daß,

soll ^^"^ich das Eigenthum den Ständen zugehört habe, die schönere Hälfte also in den Bann gethan werden
> daß der Landvogt ohne Specialvorwisscn beider Obrigkeiten keine Disposition darüber haben, sondern

hrl»^ für die Gebäude der Obrigkeiten aufbewahrt werden soll; mit der andern Hälfte soll es so gc-

^ ui werden, daß denen von Provence gestattet sein soll, in nöthigen Fällen das Erforderliche zu fällen unter

i«> ^^"Lung, daß sie Grandson oder anderen Gemeinden des Amts, welche kein eigenes Holz haben,
" ^vthfall auf Attcstation des Landvogts hin bcispringen. Ist alles Holz abgehauen und der Boden nur mit

>i»d ^ bewachsen (rapo), so soll selbiges wieder allgemein werden. ES wird ferner auch erinnert, daß nach

^ ""eh auch andere Orte zum Auswachs in den Bann gelegt »vcrden sollten. 8 35. 454. Denen von Villars-

,°^LUin wird ein Stück steiniges Erdreich, en Lapie genannt, welches an ihr Land stoßt, um drei Gulden

Zinses ohne Eintrittsgeld abergicrt. 8 36. sj 455. Die Gemeinde Concisc sucht um Verringerung

Bvdenzinses von acht Kopf Weizen, welche sie von» Backofen daselbst außer der Gerbcrie und Avoincrie

^ . '3 ist, uni so mehr nach, da ihre Angehörigen keinen gemeinen Backofen mehr haben, sondern in ihren eigenen
^S stellt sich heraus, daß dieser „Twing-Backosen" auf den» Areal des damaligen Rathhauscs

^ - und daß denen von Concise durch eine eigene Concession gestattet worden, in ihren Häusern zu backen.

^^ ^ben mit ihren» Ansuchen abgewiesen; den Bodenzins sollen sie aber auf die Gcmeindcgliedcr so vcr-

^ /u, daß die Armen weniger als die Reichen zu bezahlen haben. 8 37. 456. Duniaine wird mit seinem

^ b>che, ohne Aushäng»mg eines Zeichens in seinem Hause Wein verkaufen zu dürfen, abgewiesen, jedoch soll

^ wie andern, unbenommen sein, sein eigenes Gewächs an der Pinien zu verkaufen. 8 33. 457. Den

^°^ureu wird befohlen, die Anthcilhabcr in dem sogenannten „Compartionierzchntcn" zu Ficz zu canton-

^ und sofort ein Projccr zu machen, um der obwaltenden Confusion ein Ziel zu setzen. 8 39. ß 458. Der

^ "'"uharius Grennier will zu Gunsten der beiden Stände dem Herrn von CorccllcS die Lchcnsgcncralität

.gemeiner Generalität des Amtes absprechen und die von Letztcrm producierten Instrumente durch ein

d»r^ ^ ^uildtcn beider Stände von 1592 und das 1641 prästicrtc Quernet, in welchem die Generalität

^ bestriche» »vorder», entkräften. Der Herr von CorccllcS beruft sich auf die Jirfcudation von Hugo von
^"hr durch »vclche ihn, seine Generalität des Lehens im ganzen Dorf und Territorium

»»d stabilicrt sei, zeigt, daß ihm daö Qnernet von 1641 ohne Durchstrcichung der Gcrrcralität erpedicrt

uß ihm nichts anderes abgesprochen »vorbei» sei, als in Criminalfällen „und zu Bckanntnuß" die Con-

I>t>h^ Güter. In Folge dessen usird dem Herrn von Corcellcs unter Ratificationsvorbehalt die Gcncra-

^ überlassen, die ConfiScation der nicht erkannten Stücke den Obrigkeiten vorbehalten. 8 40. ^ 459. Die

de» ^ berichten, daß sie, nm der täglichen Verminderung der obrigkeitlichen Einkünste ei,tgcgci» zu wirken,

A» > Grandson, der Majories, Mestralics und den Gemeinden vorgeschlagen haben, die Fcucrstattzinsc, »vclche

zu ,^^lchiedcnen Orte»» sehr ungleich seien und namentlich die Coupc de Quote überall auf gleichen Fuß

^ und zwar so, daß den am meisten Schuldigen der Ueberschuß als fire Zinse auf ihre Partieular-
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güter gelegt, diejenigen, welche erhöht werden müßten, durch Geld oder Verminderung der Bodcnzinse
schädigt würden, alles nach vorangegangenerUntersuchung beanspruchterBefreiungen, Wenige Orte
sich aber damit zufrieden geben wollen. In Folge dessen wird eine Specialuntersuchungder vorgelegten ü
vorgenommen, dieses Recht als Seigneurial erklärt und die Verpflichtungentweder wegen der Residenz ^
dem Territorium des Landesherrn oder der Protection und der Nutzung der Gemcinde-FeldfahrtenD"
erkannt, Ucbcr die speeielle Verminderung der Pflichten, welche manche von den Amtleuten ohne Autorist^
der Obrigkeiten erhalten haben, wird nach Billigkeit entschieden, ohne das Gcneralrccht der Obrigkeiten
altericrcn; die Begnadigungen werden nur auf gewisse Zeiten limitiert, bei den Armen, so lang deren erl'^'
licher Zustand es erfordert. § 43. ß 466. Zur Beendigung der Liquidation der Zehnten in diesem Amte mck^
diejenigen, welche aus irgend einem Grunde den Zehnten auf ihren Stücken nicht erheben lassen wollen/ ^
die Gesandten beschiedcn. Nach Anhörung der verschiedenen Wcigerungsgründc wird erkannt: 1) daß ^
sintemal die Curgüter so zu sagen aller Orten für frei gehalten werden, diejenigen, welche sich in diesem
befinden, auch libericren könnte, wie auch 2) diejenigen, welche uncontcstierlich in ganz separierten „ParäP' '
die mit Straßen, Bächen oder CommunS umgeben sind und zwar laut Gesetz der Landschaft Waadt, 3) ^
jenigen halber, „so ctwan eine sonderbare Particular-Dcnomination und durch viel zusammengelesene Partien^

„stücke ein halb Parchet machen, auch theils mit Wegen und andern dergleichen Anstößen umgeben, aus n'" -^
„nie kein Zehnten erhoben worden ist, aber dennoch auch an zehntpflichtige anstoßen", gehen die

auseinander. 4) Abgewiesen werden alle diejenigen, welche aneinander stoßende Stücke besitzen, die »issN ^
zehntct werden und dennoch in einem ganzen zchntpflichtigcn Distriet enthalten sind, sowie auch diejenigen, n" ^
nichts als eine bloße Usance eingewendet haben. 5) Von denjenigen,welche Titel aus alter oder neuer Ze^
gewiesen oder ein uraltes Possessorium oder eine Ausmarchung, mit Titeln begleitet, vorgewiesen haben, ^ ,
die Einen liberiert, die Andern condemniert. 6) Das uralte Possessoriumdes Wcinzchntens von BonM ' ^
und die vor dem Verkauf desselben genossene Usance wird placidicrt. Jedoch werden die Rcnovatoren
wiesen, zurückgebliebene Productionen zu berücksichtigen und den Obercommissaricn zu übersenden,s ^

461. Von den durch den Landvogt ertheilten AbergcmcntsabandonniertcrStücke werden diejenigen gutgem'n ^
welche nach vorgeschriebener Form dreimaliger Publikation den Meistbietenden überlassen worden sind; dicstnbl^
hingegen, bei welchen die nöthigcn Requisite nicht beobachtet worden, werden nicht für gültig
über dieselben soll ferner disponiert werden. 8 44. 462. Ans den Vorschlag der Rcnovatoren, daß
die schon 1716 zur Sprache gebrachte Delimitation bei Treyeovagnes, Villars und Effert zwischen Jstr^n „
Grandson nach der damals vorgeschlagenen Mittellinie beschließenmöchte, wird unter Ratification^'^
eine Separationö- und Delimitationslinie gezogen, Vorschuß und Verlust gegenseitig compcnsiert, alles mü

Beding, daß jeder Stand mit seinen Vasallen wegen der übcrgcbcnen Rechte ohne Entgcld dcS andel»^
abfinden, und daß nach erfolgter Ratification Märchen mit beider Stände Wappen gesetzt werden
Rcnovatoren wird befohlen, die Berechnung aller remittierten Bodenzinseaufzusetzen, damit einem jeden

sein Contingent wieder ersetzt und der Ucbcrschuß, wo er sich befindet, zu Dvonand gut gemacht werden^ ' ^
§ 45. ß 463. Dem Commissariuswird befohlen, die Marchungslinic, wo dieselbe bei dem Holze

aushört, hinter Orges und La Mothe zu entwerfen, im Falle daß sich ein Anstoß zeigt, denselben auö dem ^
zu räumen, „oder in Widrigem die Marchsetzungund Beschreibungzu continuieren", alles nach dem
Obercommistaricnvorgewiesen worden. 8 46. ß 464. Bern ersucht Freiburg, cS möchte, da daö ganze n
Amt renoviert worden, den Rcnovatoren die Rechte des Schlosses VuisscnS einhändigen, damit die Re>nn>
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^ ZU Avonand stattfinde. Frciburg crdictet sich dazu. 8 -17. st 165. Die Renovatoren ersuchen die Ge-

^'dtcn, dahin zu wirken, daß die Obrigkeiten ihnen ihren „Termin und Genuß mit etwelcher billigen firen

^swn" verlängern oder sie auf andere Weise für ihre gehabten Unkosten entschädigen mochten; ferner daß

^ ihnen zu ihrem dießjährigcn Einkommen an Gewächs und Wein, das ihnen verweigert werde, verhelfen möchte.

^ ersten Punct nehmen die Gesandten, da sie nicht begwältigt sind, ack eokei,;,»>>»». In Betreff des

^'n lassen sie den Landvögten Remonstrationen zukommen, daß sie dem zu Mutten Erkannten nachleben,

. halten Herrn Ernst an, wegen der bezogenen Loder mit ihnen zu rechne». 8 18. st 166. Frciburg

^cht Bern, dasselbe möchte die Erhebung deS grandsonischcn Zolls zu Iferten ferner gestatten, damit man

^ genöthigt sei, die den See hinabfahrenden Schiffe zu Grandson landen zu machen; ferner, daß eS
^ ißtvntagny-, Treycovagnes- und ValleyrcszottcS freie Erhebung nach den bestehenden Rechten gestatten

Bern kann laut Instruction die erforderliche Antwort nicht geben, findet es unpassend, daß zu
!II

Zoll zmei^lei Zölle bezogen werden, auch daß die Schiffe zu Grandson wieder landen sollten, da der

^ ^Mtlich ein Zoll für die Brücke über den Bach Arnon sei. Ucbcr das Recht des/Montagnyzollcs

^ einverstanden, gicbt aber nicht zu, daß derselbe außerhalb der Herrschaft verlegt, noch weniger, daß

^" verschiedenen Orten multipliciert werde. Die Entscheidung wird aufgeschoben. 8 19. st 167. Der
^ez wird auf ihr Ansuchen gestattet, daß ihr Viehhirt und ihr Schulmeister von ihren Wohnun-

^'ine Feucrstatt-CoupeS zu bezahlen haben, so lange dieselben den Gemeinden gehören. 8 5l). st 168.

^ ^udvogt von Grandson wird bedeutet, daß die Obrigkeiten es nicht gerne sehen, daß er die freie

Mhrt aus dem See hindere, und daß er eine Weibsperson, welche auf dem See etwas Holz geführt, ge¬

äst! ^ ^ 469. Dem Landvogt wird untersagt, künftig Notarien ohne gebührendes Eramen zu

sich ^ Auswärtigen zu erlauben, in dein Amt zu stipulieren. ES wird ihm die Weisung gegeben, wenn
^"llig welche zum Notariat melden, dieselben durch zwei Geschworene craminicrcn zu lassen und sie

s "'ü einer versiegelten Supplikation und Attcstation versehen, vor die Altcrnativvbrigkcit zu weisen,

^ Bewilligung zu erhalten. Die nachläßigstcn Notarien soll er actionicren. 8 53. st 176. Dem Land-

^ >vird die Weisung gegeben, keine Erlaubniß zu irgendwelchem Holzhau im Seithewald zu ertheilcn, da

» ^^ltig in den Bann gelegt sein soll. 8 51. st 171. Der Herr von Chamblon hatte seine Angehörigen von

"icliz ' der Mühle von ChapuiS mahlen ztl lassen, befreit und dieselben an die Mühle Cossaur, welche
Zu mahlen hatte, gewiesen und weist dafür eine landvögtliche Gutheißung von 1697 und 1766 vor.

sandten können das laut ihrer Instructionen nicht zugeben; da aber der Herr von Chamblon für die

de,,

T°h

Cosseiur seiner Zeit mehr bezahlt hatte, weil die Scinigen daselbst mahlen lasten lolltcn, so ist ihm der Regreß aus

uufcr vorbehalten. 8 55. st 472. Den Streit wegen der Löber des alten Müllers Locker, Vater und

diirn' Landvogt und den Commistaricn weist man wieder an den Richter zu Bern, der früher schon

^"»nt hatte. 8 56. st 173. Die Obercommissarien werden beauftragt, bei der Einnahme des Augcn-

Zu Mollondins wegen Wicderaufrichtung der gesunkenen Girouctte auch die umgefallenen Marchstcinc

Grandson wieder aufzurichten. 8 57. st 171. Da die von Bonvillars sich

Huben, ihre schuldigen Usages, ein Mäß Mischclkorn für Gerbcrie, einen Kapaun und einige Ehr-

^^>vächs verivandeln und auf ihre übrigen Güter als Bodcnzinse asfignicrcn zu lassen, so werden

jchh uns zwei Mäß Weizen gesetzt. Vier kleinen Häuschen, welche die sogenannte Coupe de Quote schuldig

Hut man diese in ein Mäß Weizen verwandelt und dieses auf die Güter der Besitzer verlegt mit Vor-

^ schuldigen CourvöeS zu Händen deS Amts, falls cS wieder ein Dominium haben sollte. 8 58. st
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475. Dem Hauptmann Trivolct, dcr von seiner Reibe hinter Concisc neben starken Bodcnzinscn noch ^ ^
ricbenc Wcrchwickel zu geben schuldig ist, deren Betrag in Geld ihm die Frau Laudvögtin jährlich höhck ^

setze, wird gestattet, dafür Gewächs oder einen Anthcil dcS Zehntens und gewisse Grundzinse zu geben. 8 ^
476. Der „kraukmüthigen und elenden" Jeanne Marie Duvoisin, Tochter deö verstorbenen Prädicantcn
Maurice wird ein für allemal 1 Sack halb Weizen, halb Mischelkorn gegeben. 8 66. sj 477. D» ^

Namen mehrerer wohlintentionicrtcn Particularcn eingegebene Supplication, es mochte in jeder Gemeint ^
Rath Behuss dcr Polizeiwachen eingeführt >verden, tvird dcr Landvogt den Gemeinden mitzuthcilcn bcaustb'^
die Antwort derselben soll der Altcrnativobrigkcit berichtet werden. 8 61. ß 478. Das von Landvogt W-
eingegebene Verzeichnis; der seit 1711 bezogenen Loder soll craminicrt und seiner letzten Rechnung beiqck
und dannzumal passiert werden. 8 62. ss 479. Landvogt Ernst wird zur Bezahlung der seit 1706 bezogt
und componicrtcn Löbcr angehalten; ferner soll er von keinem, wenn cö schon während seiner Präfcct»t'
fallen ist, den obrigkeitlichen Anthcil, sondern nur seine Portion beziehen. 8 63. sj 480. Dcr Landvogt
den Befehl, einen Streit zwischen Vaugondry und Ficz wegen eines Weges und gewisser wilder Bäu»»
zulegen. 8 64. Absch. 36.

1713

Art. 431. Abnahme dcr vierten von Michaelis 1713 bis Michaelis 1714 gehenden AmtSrechnüNg'

Die in einer frühern Rechnung aufgeführten 202 Pfd. für Einzäunung werden gestrichen. 8 9. 482- ^
neue Landvogt sucht um Reparation des Schlosses an, und daß die Schlvßschcune außerhalb des Schloßt "

l " .
Stä»d"'

Dkl

iiiä'
gebaut werden möchte; er macht sich anheischig, den Bau um 2000 Thaler zu übernehmen, im Fall er

kosten sollte, die Mehrausgabc über sich zu nehmen, und was er weniger als diese Summe koste, den S»' ^
zu verrechnen, alles in so fern ihm die Stände die Fuhren und das Holz anweisen. Die Summe
er vorschießen zu wollen. Sein Anerbieten wird ack roloiomlum genommen. 8 10. ss 483. In
Emolumentcs für den grandsonischen Coutumicr, welches an Pctrclli, damaligen Rathschrciber, von La»^ -
Künli sel. entrichtet worden, bleibt Freiburg bei seinen früher» Erklärungen. Bern findet, daß Künll ^
obrigkeitlichen Befehl dem Pctrclli dieses streitige Emolumcnt nicht völlig hätte entrichten sollen, will abcr

scii'k

Vermittlung dahin eintreten lassen, daß zu Händen jener Herren, welche auf Seite Freiburgs mit diesem

tumicr bemüht waren, etwa 30 Reichsthalcr durch den Landvogt von Grandson entrichtet werden. D» ^

burgischc Gesandtschaft nimmt dicß in den Abschied. 8 21. 484. Die 1713 dem Prädicantcn Com'b ^
Grandson, als gewesenem Helfer daselbst, projektierte Pensivnözulage von einem Halbfaß Wein wird u>4^ '

nehmigt, hingegen ihm eine Vergütung von 45 Gld. für die zu dcr versteigerten Treillc gegebene» e> ^

Stöcke zuerkannt. Sein PfruudhauS soll repariert werden. 8 35. ss 485. Behufs der Bereinig»^.^
grandsonischen Rcnovationsgcschäfte wird eine Konferenz auf den 6. November nach Bonvillars »»b
8 37. Absch. 71.

Art. 486. Die Delimitation des Territoriums des Herrn von Corccllcö wird ins Reine gebracht- ^ ^
Onnens hin waltet kein Streit mehr über die Grenzen, gegen Concise hin wird ihm dcr District «»

ck«Z5su« et ckesseus, so wie die poise ä llmiegeoi» sammt dem darob gelegenen Holz und dem Berg AO'»t'^ ^
abgesprochen. 8 1. sj 437. Mit eben diesem Hcrrschaftshcrrn werden einige Lehenconflietc liquidiert, s ^
488. In dem Streite „ob dcr Hcrrschaftshcrr von Corcellcs oder die beiden Stände das Lchcnrccht

Jurisdiction auf Peter Tcchtermanns von Frciburg Haus zu Concisc haben, wird gesprochen, daß dics^
den beiden Ständen gehöre; zugleich wird den Rcnovatorcn befohlen, diese Liquidation in dcr neue» ^
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deutlich auszudrücken. 8 3. si 189. Der Herr von CorcellcS beschwert sich, daß die ooupos ein cllariuo

^ Pstugköpfe sich sehr vermindern, weil die „ForainS" oder „Acußcrn" nichts bezahlen wollen. Die Rcno-

^'orcn berichten, daß es ihnen nicht gelungen sei, in dieser Sache eine Gleichförmigkeit einzuführen, sondern daß

^ ^ bei der frühern Astriction hätten müssen bewenden lassen. Die Gesandten können nichts abändern. 8 -1- II

Den, Prädicanten Carrard zu Cronay und seinen Miterbcn wird auf deren Bitten die 1713 ihrem Vater

kannte Dächargc der gemachten RcnovationSarbcitcn ertheilt und werden die 2l) rcsticrcnden Thaler bezahlt

de», Beding, daß er die gemachten Rentiers den Visitatvren der Arbeit gebührend signiere. Es wird ihnen

hattet, die auf ihrem Haus zu Orbe verschriebenen 2(1l>(1 Gld. abzulösen. Dem Begehren, für ein Viertel

^ en Vaud einen firm Wcinzins von zehn Maß bezahlen zu dürfen, wird nicht entsprochen. 8 5. si 491.

u iich j„ Beziehung auf die Bodenzinse hinter Provence und Mutruz, welche zusammen ein Corpus ausmachen,

' ^brauche eingeschlichen hatten, wird chür daS Beste erachtet, beide Gemeinden zu sondern, deren Territorium

' ^limitieren und jede in besondere Gcncralrcconnaissance aufzunehmen. Der Gemeinde soll ein Spccial-

dessen, was ein jeder Particular schuldig ist, zukommen, und cS soll ihr auferlegt sein, dessen Belauf in

t d zu verschreiben und den jährlichen Zinö (Mutruz ausgenommen) in das Schloß Grandson zu liefern. Die

"wvatoren haben zu stipulicrcn, daß den Particularcn bewilligt sein werde, gegen der Gemeinde abzulösen,

"u sie es schon den Obrigkeiten gegenüber zu thun nicht begwältiget sein sollen; die Gouverneurs der Gc-

"tlnden und die Notaricn haben bei Eiden alle Alicnationen einem Amtmann anzugeben; vorbehalten werden

und Weidrecht, die bisher geübt worden. Die von Mutruz schließen sich an mit dem Unterschiede, daß

^ die Zinsen en bloc und in Natura liefern wolle». Der niemals geforderte junge Zehnten von Lämmern wird

^ Klassen, 8 6. si 492. In Folge eines Marchenstreits zwischen Provence, Mutruz und Concise wird durch
^dercomnussaricu ein Vergleich zu Stande gebracht, welcher von den Gesandten genehmigt wird. Nach

^ be» soll die Plainc von Montaubcrt und alles, was darunter ist, hinter Concise, was aber an dem
schaut oder RcvcrS, hinter Provence verbleiben. 8 7. si 493. Die von Provence ersuchen, man möchte den

Zehnten selbigen OrtS, von welchem ein Drittel den Obrigkeiten, zwei Drittel aber St. Anbin gebühren,

^dermalen bei ihnen in öffentlichen Ausruf kommen lassen, da sie letztem nicht anders, als unter bürgerlicher

^h^btft empfangen könnten und ohnehin dem obrigkeitlichen Antheilc ein ziemlicher Abbruch durch die tägliche
Nation des Particular-CurzehntenS von St. Aubin geschehe. Der Landvogt wird beauftragt, daS nöthigc

deiz " ^ thun, die Eommissaricn, von dem „RcchtShaber" des Particular-Curzchntenö die Documente wider

dclj zu verlangen, selbigen darnach zu liquidieren und dann zu cantonnicrcn oder spccialim zu

stieren. 8 8. H 494. Python, jetziger Inhaber der Herrschaft CorcellcS, erklärt, daß er die vom frühem

^ schon begonnene Particular-Revision den Renovatoren zu vollenden übergeben wolle; der frühere Ve¬

rbietet sich, die Kosten für daS Vergangene zu übernehmen. 8 9. II 495. Die Gemeinde Bullet zeigt
her

^ sie sich entschlossen, „um die hinter Grandson besitzenden Güter auch eine Generalcrkanntniß zu prä
stiere,,

und jährlich ihre Bodenzinse sammethaft in das Schloß Grandson zu liefern"; ferner daß sie den am

ttke, ^^ ^ Brg, gcnaitnt »vs soriüt pnin lllano«. acqliiriert) verordneten Lchcnträger ab-
dagegen nach gewohntem Brauch den jährlichen Zinö vom Lob des KaufschillingS erlegen wolle.^ o Vi) / ^ ^ , v

^ p Wird von den Gesandten für das Rathsamerc befunden; die 8 Florins jährlichen Zinses sollen mit

Z)' ! ^^'"üeu ins Sckloß Grandson geliefert werden, so lange die Gemeinde diesen Berg besitzt. 8 29. II 496.

^'weinde St. Maurice wird auf ihr Ansuchen gestattet, statt der Leistung der jouruvos ä llis« oder

'"Ntauwen einen jährlichen ZinS von 10 FlorinS zu zahlen. 8 11- II 497. Auf die Bitte des armen
153
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Picrre Golaz von Concise, man möchte ihm die fünf Maß Hafer und vier Maß Korn, welche er von
10 Schuh breiten und 2(1 Schuh langen Häuslein jährlich zu zahlen schuldig sei, gänzlich oder zum
erlassen, wird beschlossen,von ihm nur fünf Mäß Hafer und ein halbes Mäß Korn zu verlangen. 8 .
498. Der Prädicant von Avonand ersucht, die Obrigkeiten möchten die Kosten für die Bereinigung dcS Lch^'
übernehmen, welches seiner Pfründe als ein Thcil seines Einkommens beigelegt worden sei. Dem A»I"^
wird entsprochen. 8 13. 499. Dem Prädicanten von St. Maurice werden 8 Thalcr behufs der RepaM^'
seiner Büntenmauern zuerkannt. 8 14. 500. Das Abergement, welches die Gemeinde Vaugondry 1665 ^
halten hatte unter der Bedingung, daß dieselbe von einem gewissen District auf einmal nur zwei Jucharten
Erlegung von drei Schilling jährlichen Zinses einschließen solle, wird ratificicrt, die Bedingung aber
gelassen, der jährliche Zins hingegen um zwei Mäß Hafer vermehrt. 8 15. jj 501. Da zwischen den Mestr^'
von Bonvillars und Champagne einerseits und der von Fiez andrerseits ein Streit obwaltete, von welchen db
beiden die von Vaugondrydependicrcn sollen, wird mit Berücksichtigung einer Erkanntniß Freiburgs
23. Januar 1619 befunden, daß dieselben hinter Fiez gehören, daß die von Fontanczier aber sammt dem
de Combaz und Envers" hinter Bvnvillars bleiben sollen. 8 16. 502. Der Herr von Montagny giebt
Anzahl von Beschwerden ein wegen Schadens, den er in Folge des vor zwei Jahren getroffenen Cantonnc»ü
erlitten zu haben behauptet. Einige werden für begründet erachtet, die meisten nicht. Sein Nachgcld wird > ^
von 200 aus 450 Florinö gesetzt. 8 17. ß 503. ES wird entschieden, daß die von Romairon und
von Montagny dependicrcn, und daß die Territorien bald möglichst auSgemarcht werden sollen. 8 18. !! ^
Die von Fiez beschweren sich, daß der Gebäudcinspcctor von ihnen Kalkfuhrcn vom Berge verlange, daß
sie ihre besten Stücke „zubekennen" lasse und nicht 'die verhafteten,und bitten, daß man die Pflugköpsi'
ändern möchte. Die erste Beschwerde wird dem Inspektor mitgctheilt, über die beiden andern Punetc ist
entschieden. 8 19. 505. Dem Ansuchen der Gemeinde Fontaincs, man möchte ihr den BackofcnzinS »o»
Mäß Weizen auf 16 Mäß heruntersetzen, wird nicht entsprochen. 8 20. sj 506. Abgewiesen wird auch ^ ^
von Fiez, welcher bittet, man möchte ihm den durch einen Sturm den 31. Juli 1710 erlittenen Schade»
6 Kopf Mischelkorn und 1 Mütt 2 Kopf Hafer ersetzen. 8 21. 507. Bei einem früher mit de»'
Bern getroffenen Tausche waren dem Herrn DuplcssiS von Ependes 24 Mäß Weizen Censcs fonciörcs
gangen worden, welche auf den Antrag des Amtsrcnovators von DuplcssiS erkannt werden sollten.
Wunsch desselben, diese mit Geld abkaufen zu dürfen, wird den Renovatoren der Auftrag gegeben, bei
clusion des Tausches zwischen beiden Ständen eine Schätzung zu machen und dein einen oder ander»
einzubringen. 8 23. ^ 508. Jean Balthasar Bourgeois stellt daö Ansuchen, man möchte ihn ein»»^
wirklichen Genüsse seines Nidomatrechtesvon Bonvillars gelangen lassen, welches von doppelter Art sei.
habe jeder, der da komme in die Mcstralie BonvillarS zu Heirathen, ihn drei Tage vor der Hochzeit einz»^ ^ '
wie einen andern der nächsten Verwandten, damit er sein Pferd, die Braut zu führen, bereit halten ^
wofür man ihm zu Ende einen Kopf Hafer zu geben schuldig sei; zweitens habe er eben dcßwcgcn de» d
Theil aller hinter der Mestralie fallenden Bußen zu beziehen. Nachdem die Gemeinde das erste Recht bestO
und eS „mehr eine Folge des HcidcnthumS" genannt hatte, letzteres aber als in der Familie bestehend e»
kannt wurde, doch ohne daß der Jmpetrant die Bcsitzungstitelaufweisen konnte, so wird erkannt, daß >
Balthasar oder sein Vetter Jean FranooiS Bourgeois, welcher daS Utile dieses Vidomats, d. h. ein ^
Lehen besitzt, welches wider die obrigkeitlichen Verordnungen getheilt worden war, vorerst dasselbe di»»tc6^^
solle. Durch Vermittlung der Obereommissarien wird daher bestimmt, daß Jean FranooiS dem Je»"



Grandson. I71S. 121L

hosar 199 Thaler als Kaufschilling geben soll, wogegen ihm der NccurS auf seine Brüder gelassen wird. Der

''we Bcsihcr aber spricht die Hoffnung aus, daß er sich des HochzcitrechtcS halber mit der Gemeinde durch

"uf und der Bußen halber mit den Obrigkeiten wegen eines von deren Seite zu leistenden Abtrags werde

gleichen können. Dicß wird von den Gesandten gebilligt und uck reloi-euckum genommen. 8 26. i! 569.

>c von Uvonand beschweren sich, daß die Commissaricn von der alten Manier, sie ihre Rcconnaissanee prä-

ZU machen, gegen den Inhalt des Mandats von 1653 abweiche» wollen. Es wird ihnen entgegnet,

^ dffß nicht nur dcS obrigkeitlichen, sondern auch ihres Particularnutzcns halber geschehe. 8 27. ^ 516.

^ völligen Liquidation der Marchungslinien wird auf die Frage des Commissarius Grennicr, wo man ein-

^er djx ^ enthaltene Restanz des Tausches, d. h. die dem Amte Graudson rcsticrcndcn

. ser remitticreil wolle, der Vergleich gemacht, daß Berit für alles die bezeichneten Häuser sammt Depcn-

vZM Grandsoit remittieren und übrigens dcö „auShcrschuldigcn HcrdS und Geldes quitt sein soll",

^er daß Freiburg dem Amt Grandson das Lehen hinter Cheyrcs auf dem Fuß des sünszclm<cn Pfennings zu

"v»and oder anderswo gut zu machen haben werde. 8 28. il 511. Dem Jean Franoois Jaquillard von

vvalles und Jean Mcgny von FontaineS, welchen 56 bis 66 Gcwächögarbcn verbrannt worden sind, wird der

Schaden ersetzt. In den benachbarten Kilchhörcncn Bullet, Fiez und Grandson soll publicicrt werden, daß

266—899 FlorinS auf die Entdeckung setze und Geheimhaltung deS Anzeigers verspreche, selbst wenn derselbe

"Mice sogte. 8 29. 512. Die AuSmarchung zwischen dem Amt Grandson und Jfertcn wird durch Uebcr-

^üi»ft beendigt; delimitiert wird auch gegen Vuiteboeuf und Pency tvidcr die Herrschaft La Mothe und zwischen

^>cr Herrschnst und Nallcyres. 8 36. ii 513. Eine zahlreiche Deputation deS Amtes Grandson bittet, daß

" ihren Committcnten die atls Anlaß der Streitigkeiten wegen Vergrößerung deS graudsonischcn MaßcS gehabten

vsten vergüten möchte. Da die Deputation auf die Aufforderung der Confercnz ihre Gegenpartei nicht be-

^ Viet, nürd die Sache zu gebührender Rcmcdur >al rotoronckum genommen. 8 31. s 511. Die Mcstralie Mon-

ihn^ ^ Consorten beschweren sich, daß sie den Dritthcil der Fuhren deren von Onncns leisten sollen, während

^ ^ »och allerlei außerordentliche Fuhren zu leisten obliegen. Die von OnnenS aber behaupten, von den Fuhren

'ß frei zu sein. Es wird nun erkannt, daß zu Erbauung der neuen Schloßschcune und der bedeutenden Schloß-

cch^^n, welche gerade bevorstehen, das ganze Amt, jedoch ohne Conscqucnz, die Fuhrcit leisten soll; die Fuhren

^ kür kleinere Reparationen und das Zuführen dcö Holzes zum Schloßgebrauch, deS Heus der sogenannten

Vvn^ ^ anderer zum Schloß gehörigen Dinge sollen durch die Ressortissants dcS Amts mit Ausnahme derer
^»nens und Bonvillars, welche alte Titel für die Befreiung aufgewiesen, nach einer von ihnen freiwillig

'achtm Abthcilung oder einer billigen Verordnung dcS Landvogts nach der Kehr geleistet werden. 8 32.
^5. <5;,. ^ ^ ^ ^ ^ ^

Än dem Streite zwischen der Stadt Grandson und mehreren Gemeinden mit den Herren Calame wegen

de» ^^3cn Rapes tvird die Arbeit der Rcnovatorcn für richtig angesehen und demnach der District der Rape
streich

^ Herren Calame zu Lehen mit einem auferlegten Zinse zuerkannt, die Proprietät aber wird der Stadt
w>d Mithaftcn überlassen, die ChampS Clement gehören den Obrigkeiten. Dieser über 166 Juchartcn

Dtstrict wird nun der Stadt Grandson und jenen Gemeinden abergcmentöwcise mit Auflegung von

Florins Eintrittsgeldes und 36 FlorinS jährlichen Zinses sammt Vorbehalt aller Zehnt-, Lehen- und anderer

>,l>k» i ^'itcn übergeben, mit dem Beding, „daß anbei die von der Stadt Grandson davon crthciltc Abergcmcnt
^ticularen zwar verbleiben, deren jährliche Gewächözinsc aber den h. Obrigkeiten zugchörcn sollen", und

^ ^tadt ein Stücklcin Land, genannt cn Fully, ohne weitem Ersatz dem Schlosse zu übergeben habe. 8 33. jj

Mehrere Lehcnconflictc hinter Uvonand zwischen den Lehen deS Schlosses Vuisscns, von La Lance und
153»
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la Mollierc herrührend, und den Jmmediatlehcn Berns mit dem Schlosse Grandson werden entschieden. 8 34

5l7. Einige neue vorgelegte Abcrgcmcnts werden reformiert und mit Zusätzen vermehrt. 8 35. 518. Um ^

boshaften Beschädigen der Fruchtbäumc und Zäune Einhalt zu thun, wird erkannt, dasi an jede», Haupts

ähnlich wie zu Tschcrliz bereits geschehen, ein „TrüllhäuSlein" errichtet werden soll, in welches solche

und boshafte Gesellen für etliche Stunden gethan werden sollen; die Zaunbrccher sind mit GefangenschK^

bestrafen; diejenigen hingegen, welche bloö etwas abrupfen, um cS zu genießen, sind bloS zum Schadenerl^

anzuhalten. Die unnöthigen Fußwege sollen nicht mehr gebraucht werden bei einer Buße von 5 Florins ^

erste Mal, von 10 daö zweite und von 20 das dritte Mal. Die Landstraßen sind in brauchbaren Sta»v

stellen. 8 40. 519. DaS Schoren der Straßen wird nur in so fern gelitten, daß die Straßen, Häuser

Märchen nicht verderbt werden. Um dem Bettel Einhalt thun zu können, suchen die Gemeinden ,»n ^

willigung cineö eigenen PolizcirathcS an und legen ein Projcct dazu vor. Es wird ihnen aber insinuiert, ^

sie sich zu Verhütung der Armuth nicht zu leicht „in Tröllsachcn entflechten", ohne deS Amtmanns Bormig

nichts Namhaftes vornehmen und in Committierung von Gcmeindcsachcn geringere Kosten verursachen ss'4^

8 41. 520. Bern rügt, daß Frciburg von dem Besteher der Poissinc „vier Dutzend und drei ungcsa^

Forncn" (Forellen) mehr beziehe als Bern, da doch beide Stände gleichberechtigt seien. Freiburg entgrg^

daß eS Bern frei stehe, ein Gleiches zu verlangen. 8 42. ^ 521. In den 1713 mit Seckclmcister Thorm"""

in, Namen beider Stände getroffenen Tausch war ein Stücklest, Reben einzuverleiben vergessen worden.

mann erbietet sich, den Belauf des BodenzinseS sich durch den Herrn von Montagny gegen die erhaltene Bcftt^

bezahlen zu lassen. Unter Ratificationsvorbchalt wird es ihm zugesagt. 8 44. 522. Beide Stände

migcn daö Projcct zur Erbauung der Schloßschcune und der Reparation des Schlosses. Bern streicht

Bestechen der Stiegcngcwölbe mit „savoyischcm Kalk"; Frciburg will bis auf 2000 Thalcr gehen. 8 45. !!

Die von Grandson und der Vogtei suchen um einen Beitrag an die Erhaltung der Arnonbrückc an. Ftt'^

lehnt das Ansuchen ab und in Folge dessen auch Bern, welches zu einem Beitrag bereitwillig gewesen n'^

da die Stände den Zoll beziehen. 8 47. 524. Auf Anhalten deS Sohnes von Herrn Tresorier Cha»'^

werden Kundschaften vorbcschicden und vernommen in Betreff der Thäter, welche ihm die Mauern seines gtM,

Bcrgö eingeworfen hatten. Die Fortsetzung der Untersuchung wird dem Landvogt aufgetragen. 8 48. !! ^
Der neu installierte Landvogt rügt, daß bei seiner Installation nicht die gesammtcn Herrschaftshcrrcn

Gemeinden durch ihre Gouverneurs und die Einwohner der nouvellcs CensicrcS den Huldigungscid

hätten. Die Gesandten referieren, finden aber, daß der Vasallen Huldigung nicht zugleich mit der des

sollte eingenommen werden. 8 49. 526. Dem Landvogt wird freie Hand gegeben, die Besitzer verwähl

Drittclrebcn zu ihrer Pflicht zu vermögen oder ihnen, wenn sie kein Abergcment aufweisen können, ^

zu obrigkeitlichen Händen zu entziehen. Zugleich wird für rathsan, gehalten, das für Mutten proll'^

Reglement auch auf Grandson auszudehnen. 8 50. ß 527. Georges Perdrir von St. Maurice,

um Wicderbestätigung seines Abcrgemcnts von 1590 anhält, und der Curial Rossat, welcher meint, ^

OfcnzinS werde ihm doppelt abgefordert, werden abgewiesen. 8 51. ^ 528. Der Gemeinde Mauborgct " ^

gegen einen Zins von 4 Schilling bewilligt, vier Juchartcn von der Allmend auszumarchen. 8 „

529. Mehrere, welche Zchntfreihcit hinter Bonvillars, Champagne und Onncnö reclamicren, werden, weil

1713 über ihre Begehren entschieden worden, zur Geduld gewiesen. 8 53. ^ 530. Völlige Liquidation ^

Rechnung deS Landvogts Ernst. 8 51. j! 531. Philibcrt Bourgeois von Champagne bewirbt sich uw du

eines „Grandvoper" zur Inspektion der nothwendiger Weise zu reparierenden Straßen dieses AmtcS. Der



Grandson. I71S. 1221

"'ü Wird beauftragt, mit der Gemeinde zu reden, ob und wie weit sich daö thun lasse. Als Besoldung will

chm einen Anthcil an den Bußen und 1 oder 2 Sack Weizen auS dem Schloß geben und dafür

^bäudcinspector abschaffen. 8 55. 532. Mehrere gute Haushalter, welche gesinnt sind, ihre Güter

""glichst oconomisiercn, möchten die Passation a CloS erhalten. Da die über dieses Begehren verhörten

^^wdcn fast alle sich dagegen vernehmen lassen, jedoch ohne daß ihre vorgebrachten Gründe stichhaltig sind,
^>,e Particularcn noch fernere Anerbieten machen, will man die Sache nicht so leicht aufgeben und nimmt

rekrenckiim. § 56. jj 533. Um den zwischen St. Aubin und Provence entstandenen Streit wegen des

Üwßen Zehnten vermischten ParticularzehntenS, welchen die Pfründe von St. Aubin habe, zu beendigen,

die Nenovatorcn beauftragt, mit Rougcmont und Rognou eine Schätzung und ein Austauschproject aus-

V. ^wn und den Obrigkeiten mitznthcilcn. Bei diesem Anlasse beschwert sich auch die Gemeinde Provence,

^ nie zum Empfang dieses großen Zehntens gelangen könne, und bittet um Remedur. 8 57. jj 534.

Juuvd, welcher ein neues Kamin erbaut hat, und Abraham Junod, welcher ein solches bauen will, und

">>de Betrir bitten um Nachlaß der Coupe de Quöte und erbieten sich, ein Maß Korn zu geben und auf

bei
Elsten

übrigen Herd verschreiben zu lassen. Es wird erkannt, daß Pierre Abraham Junod ^4 für Foccagc

die Wittwc Betrir 1 Maß Korn als beständigen Bodcnzins auf ihrem übrigen Herd assigniercn

!^ ü8. 5Z5. Dem Prädicanten Warncy von Grandson werden als Ersatz für die ihm von seinen Nach-

^1, abgeschlagene Zahlung der Succession, weil bei dem Kaufe der neuen Pfrundhäuscr die TreilleS abge-

^ waren, 2 Sack Weizen und 6 Thaler verordnet. 8 59. jj 536. Vor der Ankunft der vom StaatS-

d nicht vom Fürsten von Neuenburg abgeordneten Gesandtschaft vereinigt man sich dahin, daß die Gesandten

und Freiburg den Vortritt nehmen. 8 6V. jj 537a. Die neucnburgischc Gesandtschaft zur AuSmarchung

^nltraverö kommt an. Bern und Freiburg ziehen eine Separationslinic, die sich auf einen Titel von

^. "nd ei,, mehr als hundertachtzigjährigcö unperrtirbierteS Possessorium gründet, Neuenbürg eine andere,

irr i ^ durch einen Cvmpromiß von 1453, durch ein angebliches Possessorium und allerhand AbergemcntS

s^i^dvögte und durch Transaktionen zu stützen sucht. Nachdem man vergeblich Vergleichsmittel versucht hat,
»>an ohne Vereinbarung auseinander. Der Marchung gegen Gorgicr halber, wird man „gleichsam"

. Ereile wieder werden aufrichten lassen. Neuenbürg protestiert dagegen; Contraprotcstation von grandsonischcr
"'sitzt

^dte und fünfte von Michaelis 1713 bis Michaelis 1715 gehende AmtSrcchnunz des LandvogtS Python'Mi, ^ . ^ ^ . .

obwohl nichts schriftlich darüber verfaßt wird. Berit lind Frciburg erklären nun, daß sie die gefallene

die ^b>1. ^ 5376. Reparationen im Pfrundhause des Prädicanten zu Grandson werden dekretiert. §62. jj 538.

' dieselben im September noch nicht in Ordnung waren, abgenommen. 8 63. ß 539. Der Castellan

die Vverdon sucht um Eremtion der sogenannten Prise a Bolirgeois von dcir Usagcs an, da auch

^Wer ^ ^"ßtzer dieselben niemals bezahlt hätten. Da die Nenovatorcn aber zeigen, daß nur der alten

horh Domaine, daö Wohnhaus zu Concise, nicht aber die Häuser, welche sie außcnhcr besaßen, befreit

blk lc? üüen, so wird die Eremtion nicht anerkannt. Hingegen werden ihm die gcsammten völligen Pflichten

!>bS ^^'den, CoupcS de Quote und andre Usages mit Atlsitahinc der schuldigen Charroirs in einen fircn Bodcn-

^ Mäß Mischelkorn verwandelt, wofür dann seine „ganze Mass und Prise" hypothccicrt bleiben

^o»t ^ ^ Ansuchen der Stadt Grandson, daß die von den Gesandten dem Herrn von

b"ß hinter seiner Herrschaft Valleyres vergönnte Jagd ihren Privilegien nicht nachthcilig sein sollten, und

b>irh ^ ^bmodiator der Fischenz deö Baches Arnon nicht gestattet bleiben möge, die Rechen weiter hinauszusetzen,

Antwortet, daß das Jagdrecht dem Herrn von Mantagny „ohne anderes Oeding als der Rechten
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deS DrirtmannS ohne Schaden verwilligt worden", und daß jene Fischenz als ein Regale den ObrigkeitM ^

höre, welches man nicht anders, als durch vorzuweisende Spccialrenuntiation limitieren könne, daher die neujfl

March an ihrem Ort zu verbleiben habe. § 65. ^ 541. Dem Ansuchen der Gebrüder Duvoisin, daß man ^

Zehnten von dem 30 Jucharten betragenden „Mas", genannt La Coudraz, in einen firen jährliche»^

verwandeln und abergieren möchte, wird nicht entsprochen, hingegen gestattet, daß der Zehnten auf dei»ß ,

jährlich besonders vom Landvogt hingclichcn werden könne. 8 66. 542. Auf die Vorstellung des Haupü»^.

Duvoisin, daß er durch das mit Fatio getroffene Cantonnemcnt um ein Maß Hafer zu kurz kommt/ ^
derselbe dafür durch eine Capitalsummc von 10 FlorinS entschädigt. 8 67. 543. Die Wittwc Isaak

und Jean Vicnnct wünschen von der Coupe de Quote gegen Bezahlung von anderthalb Mäß MischclkorM^

die übrigen Bauern von Concise, befreit zu werden. Es wird ihnen geantwortet, daß sie entweder ^ ^
Verpflichtung zu bleiben oder jährlich zwei Mäß Weizen zu zahlen und auf ihren übrigen Herd zu

haben. 8 68. 544. Dem Ansuchen des Lieutenants Jcanncrct, man möchte ihm eine Erleichterung vo»

ihm zu beschwerlichen „Egance" eintreten lassen, wird nicht entsprochen. 8 69. 545. Ebenfalls wird ^

wiesen I. I. Porchet, Müller von Concise, welcher wünschte, daß man ihn wenigstens von der sog^^

Avvincrie oder dem Fcucrstatt-Hafcr befreien möge, da man ihn noch zu der Bezahlung des Bodenzins^ .

24 Kopf und überdicß aller Usagcs anhalten »volle. 8 70. ^ 546. Dem Isaak Boudcy wird eist ^

Herd, genannt a la Chaur, hinter Corccllcs, das er wegen übermäßigen Zinses aufgegeben, um cM - ^

Weizen wieder abcrgicrt. 8 71. 547. Die von Bonvillars, welche ein Stück Eichwald, genannt >

einzuschlagen wünschen, werden mit ihrem Ansuchen vor den Landvogt gewiesen, da die von ^

voraussichtlich Einsprache dagegen erheben werden. 8 72. jj 548. Dem Dr. Duvoisin wird auf Vor>m^
eines BcfrciungsinstrumcnteS eine Bünte aur Epinetlcs bei Onnens vom Zehnten befreit. 8 73. >!

Deputierten von Neuenburg legen Beschwerde ein, daß die von Ficz dem bei ihnen domicilicrtcn Färbet ^

Henri Quinche von Neuenbürg als Habitationsgcld jährlich 25 FlorinS, 4 Maß Wein und 4 B. Brod ^ ^
legen. Die Confcrenz setzt dasselbe auf 12 Florins herunter. 8 74. 550. Jeanncrer und Duvoism

dem Obercommiffarius von Bern ein zwcihundertjährigcS Instrument vor, welches die Zchntsrciheit

Aeckcr, genannt a la Palette, constalicrt. 8 75. 551. Der Renovator Grcnnier bittet, daß ihm

stehende Pension an Wein und auch andere rückständige Benefieicn der nouvclles CcnsicreS bezahlt ^

möchten. Laildvogt Morlot erbietet sich, daß er, »venu Landvogt Ernst statt des Landvogts Python daS Einkm"^

der nouvclles Ccnsieres von 1705 gut mache, das dicßjährigc Einkommen den Commissaricn zahlen wollt'

diesem Anerbieten läßt man cS bewenden. 8 76. ^ 552. Wegen Aufrichtung der Girvuettc zu

wird der Herr von Mollondins vor Confcrenz bcschieden. Er behauptet, daß seine Rechte verkürzt

wenn man sie an demselben Orte wieder aufrichten wollte. Der GeneralcommissariuS aber zeigt, tmb

Girouette zur Zeit der Vorfahren des Herrn von MollondinS mit deren Vorwisscn gestanden habe.

die berncrischc Gesandtschaft auf eine nähere Untersuchung anträgt, beharrt die frciburgischc aus Wicdcrerc> ^

der Girouette. 8 77. ^ 553. Da die neu geinachte Grcnzmarchlinie zwischen Uvcrdon und Grandson

mit Marchsteincn versehen werden kann, wird angeordnet, dieselbe einstweilen mit „Schwirren" zu

und die Dimensionen der Entfernung förmlich zu beschreiben. Bei diesem Anlasse erhebt sich gegcu

ein „Mcssclercy-Strcit" zwischen dortigen Angehörigen und denen von Treycovagncs, welcher dadurch lffl

wird, daß man durch Austausch einige Stücke compcnsicrt. 8 78. 554. Dr. Duvoisin weist eine»

Brief vor, laut dessen ihm die Proprietät des Berges und Holzes de la RondallcyreS gehöre. Da »u»
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in Folge der unlimitierten Bewilligungen dem Ruin nahe ist, so bittet Duvoisin um die Erlanbniß,

^lben m den Bann zu thun. Diese wird ihm crthcilt. § 79. 555. Auf den Antrag des Commissarius
^'ür. daß man einen Zehnten hinter SuSccvas, welcher Herrn Bcnncr von Coppct gehöre, kaufen oder

Z-l»

der

wenigstens mit dem Schloßzchntcn evaluicrcn sollte, wird demselben aufgetragen, eine Evaluation dieses

wcns einzuholen und beiden Ständen zu übcrschicken; kann der Kauf nicht geschlossen werden, so wird ihm

Befehl zum Cantonncment überlassen. 8 89. >! 556. Der Gebäudcinspector Abraham Calame wird ent-

da er viele Reparationen ohne eingeholte Bewilligung angeordnet und keine Qnittanzcn vorgewiesen

^ 82. ^ 457. Auf wiederholten Antrag von Frciburg, man möchte die von Bern allein gemachte

^ w»iti>iß, betreffend die Einführung dcö neuen grandsonischcn Maßes, nach welchem 19 Maß gleich 8 Maß

. ^vcrdon sind, aufheben, wird der Vorschlag gemacht, statt dcS Unterschicds eines '/^, welcher zwischen dein

_ u und dem neuen Maße stattfindet, ein neues Muttermaß für das Amt Grandson machen zu lassen von

ilnterschicde eines Z/z« oder h)o gegenüber dem „diesmal gebrauchten". 8 33. sSpätcr wurde von beiden

'Zw festgesetzt. > 553. Der Renovator Grcnnier stellt die Nothwendigkcit vor, daß zwischen den

^ ....... ^ ^

>h»en " beklagen sich, daß in ihrem Patente als ein namhaftes Bcnefieium angerechnet werde, daß

^ Gemeinde Onnens ein Cantoilnemcnt der Acckcr und Reben gemacht werde. 8 84. jj 559.

zlo k Drittheilc aller versessenen Löbcr vergönnt seien. Da die Landvögtc die Löber alle beziehen, so

^ darunter ein „guldigcS Nüt" (goldenes Nichts) verstanden sei. Die Beschwerde wird

^igei in den Abschied genommen; Landvogt Python >oll die letzten Lobbücher den Rcnovalorcn einhän-

ih», ^ ^ Specialcantonncmenl mit Python, dem Herrn von Corcclleö, »vird gutgeheißen. Die

schuldigen 690 Florins können mit einigen auf seinem Zehnten schuldigen Posten bezahlt werden. 8 86. st

Aw dringt nochmals darauf, daß man ihm gestatten möge, den dem Schlosse Grandson zugehörigen

Zoll Nverdon zu bezichen, sich stützend auf eine Bewilligung von 1547; ferner daß eö den Montagny-

Wdl ^^ßkr ganzen Mcstralie beziehen lassen könne. Bern gicbt das nicht zu. Als AuSkunftSmittel wird

^ ) vorgeschlagen, der Stadt Uvcrdon den Zoll zu abergicren. Frciburg besteht ans seinem Begehren in

8tris! ^ Montagny-Zolles und ersucht die bcrncrische Gesandtschaft darüber zu referieren. 8 88. st 562.

^c>K Wild sich von den obrigkeitlichen und anderen Salzfäßchcn wider bisherigen Brauch zwei

lasse und hofft, daß man bcrnerischcr Seitö AbHülse werde eintreten lassen. 8 90. st 563. Die

fo^."^^ung des Zehntens du Chevalier und Compartionier wird gut geheißen und Landvogt Ernst aufge-

bestimmte Antwort zu geben, ob er damit sich zufrieden gebe. 8 91. st 564. Auf die Frage, ob

öiawz de ouro mit den großen confondicren oder sie distinguieren wolle, wird für das Beste erachtet, den

Ahnten zu confondicren und die Weinzehnten zu cantonnieren. Grcnnier wird beauftragt ein Project

^ ^ 565- Den Rcnovatorcn wird befohlen, den Herrn Anccl von Uvonand, welchem das

Lehen übergeben worden, daS Afterlehen zu Händen Berns erkennen zu machen mit dem Vorbc-

^ ^ Jurisdiction Grandson verbleiben soll, „wie gleichfalls gegen Bulstens wegen dcS Lehens de la

bjz j/ Tschechen nsird". 8 93. st 566. Die völlige Slusmarchung zwischen Uvonand und Uvcrdon bleibt

Rt ^er Renovation suspendiert. 8 94. st 567. Die Rcnovatorcn werden beauftragt, daS Tauschproject

Herrschaft La Mothe und die nöthigcn Dclimitationcn zu entwerfen. 8 95. st 568. Verabschiedung

^evatoren und Abschicdscomplimcnt zwischen den Gesandten. 8 96. Absch. 73.1717.

^ ^69. Abnahme der ersten und zweiten von Michaelis 1715 bis Michaelis 1717 gehenden AmtSrech-
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nung. 8 9. ß 57V. Es wird beschlossen, bei der nächsten grandsonischcn Cvnfcrcnz die Schloßbautcn in Auge»>^.

zu nehmen. 8 1V. ^ 571. Da die Zeit der Renovation zu Ende geht, so soll auch die während diclll 1

„zugelassene Gnade," nämlich die Täusche auf dem Fuß von 5 Proccnt, aufhören; nach Inhalt des ^
tumicr soll zu 7 Procent laudiert werden. Diese Verordnung ist von den Canzcln zu publiciercn. §

572. Da daö Reglement wegen der Passation a CloS von der Gemeinde Champagne dahin verstanden

daß diejenigen Particularen, welche einzelne Stücke zu passieren haben, von jedem Stücke den vierten ^

gemeiner Weivfahrt ausschlagen sollen, so wird dasselbe dahin erläutert, daß in diesem Falle dieselbe ^

sämmtlichen Stücke durch beeidigte Prud'hommeö schätzen lassen und das, was ausgeschlagen werden ^

einem zum Weidgang bequemen Orr der Gemeinde bezeichnen und überlassen sollen. Darnach haben ^
Gemeinden zu richten. 8 12. ß 573. Die Gemeinde Champagne opponiert dagegen, daß Aeckcr, welche ve»

Zelgen entfernt und passend sind, um zu Matten eingeschlagen zu werden oder des größeren Abtrags weiss" ^

wässert werden können, a CloS passiert werden. Die bcrncrische Gesandtschaft will, um den für die Partic"^

und die Stände ersprießlichen Wiesenbau zu fördern, die Accker, wie die Matten, unter dem gemacht""^

so eben erläuterten Reglement begriffen wissen. Freiöurgs Gesandtschaft nimmt die Sache acl ''obere» ^
8 13. 574. Als der Antrag gemacht wurde, den „Panncrstock" zu NicdcnS, welcher vor Jahren umissb'

war, widcrum aufzurichten, erhebt der Herr von Mollondins dagegen Einsprache, da ihm dadurch seine ^ ^

diction und seine Lehcnrcchtc geschmälert würden, und erbietet sich, das zu beweisen. Freiburg will es

bei der niemals widcrsprvchcncn Setzung von 1647 bewenden lassen, Bern den Herrn von MollondinS »c>

8 46. ß 575. Denjenigen Herren von Frciburg, welche -mit dem grandsonischcn Coutumicr bemüht iss"

waren, wird eine Belohnung von 5V Thalern zuerkannt. 8 57. Absch. 114. ^

Art. 576. Auf die Frage, wie daS Amt für die ihm entzogenen Curzehntcn, welche in die großen obrigkcü ^

Zehnten incorporiert worden, wie auch für andere den Vasallen vertauschte Wein-, Ocl-, Wachs-,

Pfenningzinse von UsageS, welche ihm zugchörtcn, entschädigt werden könnte, wird unter Ratification^»^ ^

beschlossen, dem Amte als Acquivalcnt die Getreidczchntcn von Ficz, hinter Novallcs und La Mothc, iss"'^

separiert, zu überlassen, mit Vorbehalt des folgenden Artikels. 8 1. !I 577. Die Beschwerde des Land»»tß^^

ihm durch die Täusche und CantonncmentS sein eigener Rentier an Pfenningzinsen, Ocl, Wachs, Wcrch ^
verringert worden sei, wird gegründet befunden; weil er sich aber auch über die Gencralappretiation beseht

wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Cantonncments von Avonand noch nicht in Richtigkeit gebraäff^^
und daher das Quantum noch iricht reguliert werden könne; jene Zinse werden ihm zwar als billig

doch mir dem Vorbehalt, daß sie auf dein Fuß der allgemeinen Schätzung sollen ausgezogen, lind daß

von den Renovatorcn eine genaue Abrechnung gemacht werden soll. 8 2. ß 578. Da durch das Ca»t»" ^

der Dominial-Einschlag des Rathshcrrn Fatio von Genf vom Zehnten eines Fasses Wein befreit w»»^" ^

welches der Landvogt von der Cur BonvillarS her genossen, so wird ihm seine Pension um ein Faß pje

mehrt. 8 3. 579. Dem Ansuchen des LandvogtS, man möchte ihn für den Verlust, welcher ihm ^
Reduktion des gehäuften Maßes auf gestrichenes (zwei gehäufte gleich 3 gestrichenen) entstehe und 8 °/o "

entschädigen, wird nicht entsprochen. 8 4. ß 58V. Es wird Befehl gegeben, den nunmehr bereinigten

Zehnten hinter Ficz zu dclimitieren. 8 5. 581. Auch der obrigkeitliche Zehnten zu NovallcS soll

werden. 8 6. ß 582. Der Compartionier-Zehnten in der Mestralie Ficz, von welchem die Hälfte

Ständen, ein anderer Theil dem Landvogt Ernst und Mithaftcn gehört, wird vcrtheilt, abgetauscht und can

8 7. ß 583. Ilm die immer sich wiederholenden Streitigkeiten zwischen den Besichert! der drei Getrcid'3

I»
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Grandson, BonvillarS und Fiez zu beseitigen, wird eine AuSmarchung derselben angeordnet und zwar

^6) Steine, welche oben rund und etwas weniger hoch sind, als die Hcrrschaftömarchen. 8 3. H 581. Nach-
u»dcr kleine Partieularzchntcn der Parochic St. Aubin-lc-Lac von dem großen Zehnten von Provence, welcher

^ beiden Ständen, zu > z denen von St. Aubin gehörte, gesondert und der Entwurf der Sondcrung von

interessierten angenommen worden tvar, wird dessen AuSmarchung verordnet. 8 9. II 585. Approbiert wird

^ Accommodemcnt in Betreff des Zehntens von Effert und Montagny. 8 19. !I 586. Das Project des

^UoinicmcntS des SuSccvas-Zchntcns mit Herrn de Coppet wird verworfen. 8 11. !I 587. Den Rcnova-

wird aufgetragen, das Quartier der LobSfreihcit derer von Grandson, in welchem dieselben von allen

handelten und vertauschten Stücken nur 1 Kopf weißen Wein bezahlen, mit dem Landvogt auszumarchcn.
!! 588. Die Rcnovatorcn tragen darauf an, daß die Lehen der Frciherrin von Gorgicr und des BaronS

" ^aurmarcus in der Parochie Provence mit den obrigkeitlichen cantonnicrt werden möchten. Neuenbürg

^ Ungeladen, sich bei der Liquidierung der LehenSeinkünftc, da dadurch die Marchlinie der Souveränität ihre

. ^'gkeit gewinne, zu bcthciligcn. Neuenbürg will jemand dazu committicren. 8 13. >1 589. Die Commissaricn
bic Nothwcndigkeit vor, den zum Schloß Grandson gehörenden Seithcwald, welcher an das Neucnburger-

^ stößt, z„ dclimiticren, wo auch noch die einzige daselbst stehende SouvcränitätSmarch umgefallen sei.

^ ^ I! 59g. Alt-Landvogt Python, HerrschastSherr von CorccllcS, spricht einen Zehnten ans einem Theil dcS

^^guinS von OnneiiS an, kann aber kein Spccialrccht nachweisen, sondern blos das Possessorium, während

>!'»> von 1690 zeigt, daß derselbe in den obrigkeitlichen Onncnszehntcn gehören solle. Man bietet

rier/^^ Zehnten aus 2/z Juchartcn hinter Corcelles an, welchen die Stände von Tribolct aequi-
hatte,, Das klebrige hinter Coreclles sott auSgemarcht werden. 8 15. I! 591. Der HerrschastSherr von

'wbioi, klagt noch immer über Beeinträchtigung in Folge dcö mit beiden Ständen gemachten Tausches, und

»>a>, hl,, Recht zu jagen, nicht aber das Jagdrecht, hicmit nicht die gemeinen Attribute

^^^diction, welche fast alle andern Vasallen hätten, eonccdiert habe. Es bleibt bei dem Tausche; hingegen
^ Abrechnung mit ihm revidiert und rcducicrt; der Herr von Chamblon hat aber seine beiden Mühlen

°bm>r „nd Scvaz mit dem in dieser Confercnz regulierten BannalitätSrechte in seinem Qucrnct in Edcllchcnkrk^.. ... . ....

0»^^^ sie' »icht alicniercn. 8 16. H 592. Das mit der Pfründe Uvonand projccticrte Lchen-
wird verworfen, und es wird für besser gefunden dem Prädicantcn dafür seine Pension in Geld

tz^^vächs zu vermehren; in Geld soll er durch Vermehrung 120 Gulden genießen. 8 17. jj 593. DaS
de's Herrn von St. Martin, CastellanS zu Uvcrdon, welches derselbe zu Uvonand hat, wird für

dulden 5 Sch. 5 Den. gekauft. 8 18. H 591. DaS projektierte Cantonncment des LandvogtS von Nyon,

z ^^btstshtrr,, Cronay, tvird von beiden Parteien, dem Hcrrschaftöhcrrn und den Gesandten approbiert.

^ !! 595. Approbiert wird ferner daö Cantonncment mit den Erben Herrn AnsclS mit einem Nach-

^ iZ Gulden zu Gunsten der Erben. 8 20. H 596. Zu dem Kaufe der angetragenen Zehnten von

^'m,it Frciburg nicht, will aber den von Limasse acquiricren. 8 21. II 597. Der schon länger waltende

^>> Zwischen den Gemeinden Vuitcboeuf und Champvent wird dahin entschieden, daß beide Orte von

Äq, Chasnoz an bis zu der Ziegclhüttc deS HcrrschaftShcrrn von Champvent nach der auf dem

de, ,^0ch»cten Linie getrennt werden, jedoch mit dem Vorbehalt, daß diese Marchlinie den Rechten keiner

^l>r a ^"winden, noch des DrittmannS schädlich sein soll. 8 22. II 598. Aus Anlaß der obrigkeitlichen

^risd"^ der Redrcssicrung der CantonnemcntS erhebt Frciburg dagegen Einsprache, daß man die
'0ion de la Mollierc, welche dem Schlosse Vuifsens gehöre, nach Grandson referiere, und stellt vor, wie

151
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beschwerlich es dem Amtmann fallen würde, sich andrer Jurisdiction zu unterwerfen, wenn er nach

käme, um seine Recouvre zu machen. Bern stellt die großen Vorthcile, welche durch die Renovation übcrh^

erzielt worden, der freiburgischen Gesandtschaft vor und ersucht sie, zuletzt nicht alles über den Hattos'

werfen. Diese nimmt die Sache -ick loseronckum. § 23. ^ 599. Den Gemeinden Montagny, VallcyrcS, ^
Nillars, Effert und Chamblon, welche durch ein Abcrgemcnt des Fürsten von ChalonS vom Jahr 11^

April) verpflichtet sind, in der dem Schlosse Grandson lehenpflichtigen Mühle ChapuiS mahlen zu lasse», ^

Befreiung von dieser Pflicht gegen einen jährlichen Bodenzinö von 2>/z Sack Weizen erthcilt; der Hcrrj^'

Herr von Chamblon wird verbindlich gemacht, die Mühlen von Sevaz und Cossaur nicht weiter zu abergb^

oder zu alicnicrcn, sondern als Edellchen zu erkennen. 8 21. h 666. Uebcr die Grenzlinie zwischen Grands»»^

Neuenburg wird ein Reccß vereinbar? und ml ratilieanckuni in den Abschied genommen. 8 29. ^ 66k' ^

Seckelincisters Chambrier Sohn wird bewilligt, in seinem Berg Vnissens in der nouvelle Censierc den »^'^

seinem Hause liegenden Wald, jedoch nur den halben Theil, einzuschlagen, damit die Gemeinden, welche ^
seits das Recht haben, auch in andrer Leute Wäldern zu holzen, nicht Ursache haben, sich zu beklagen. §

662. Inge Bourgeois beklagt sich, baß man ihm in seinem Cantonnemcnt von 17)5 nicht, wie seinem ^ ^

Jean FrancoiS Bourgeois, den Titel eines Edeln gegeben habe, da doch Etienne Bourgeois der Brukcr ^
Franxois gewesen sei. Nach Vorlegung von Titeln vom 21. Sept. 1595, von 1688 und 1689 wirk

Renovatorcn gestattet, in diesem Cantonnemcnt ihm den Titel eines Edeln zu geben, doch mit dem Vorbehalt,»^

dieses nicht weiterS influiercn könne, noch solle." 8 33. 663. Mehrere abandonniertc Stücke werde»

giert. 8 31. 661. DaS Cantonnemcnt des Hauptmanns Nognon wird approbiert und eine von deffe»

gemachte Einsprache nicht berücksichtigt. 8 35. ^ 665. In Folge einer von ebendemselben erhobenen Beich»^

daß ihm in der nouvelle Censicre der Zehnten von einem eine Juchart großen Stück „Champ Roberts," ^

den St. Pierre-Zehnten gehöre, genommen worden sei, wird den Commissaricn der Auftrag gcgcbe»,

Untersuchung anzustellen. 8 36. 666. Der Paroisse von St. Aubin, Collatvr in der Kirche zu Provence,

der Novalzehntcn zugesprochen, welchen sie den 36. Juli 1566 vom Abt von St. Maurice acquiricrt,

Bern den 9. December 1566, Freiburg den 1. Juli 1572 laudiert hatte. 8 37. 667. Ausschüsse der ^ ^

und dcS Amts halten um Thcilung der Rapcs an, welche bisher ein gemeinsamer Besitz gewesen waren. ^

namentlich die von der Terrc de Montagny auch einen Theil ansprechen, weil sie beim Ball deS

allermeisten mit Fuhren geholfen, so wird dein Landvogt aufgetragen, etil Projcct zu einer Theilmig Z»
niachc".

8 33. 663. Den Gemeinden Bonvillars und Onncnö wird ein jährlicher Bodenzinö von 5

einen Einschlag oder eine Weide, genannt Femevuille, geschlagen, in deren Besitz dieselben schon faß ^

Jahre sind, mit dem Vorbehalt des Lehens, und daß, wenn darin gesäet werden sollte, der Zehilten de» .

keilen gehöre. 8 39. 669. Nachdem wegen der Passation a Clos der Aecker die Gemeinden dcS A»ü^ ^ ^

und ihre Einsprachen angehört worden waren, wird Folgendes verordnet: 1) „daß wenn Einer vier

„einzuschlagen begehrte, er 1 lg anderswo geben soll, oder aber von diesen vieren nur drei, einschlage»

„vierte davon überlassen. Wegen Vcrböhrung des Bodenzinseö aber von der Gemeind übcrgcbcncn

„die Particularstück, wurde solches wegen besorglich entstehender Confusion alsbald nach der Bereinig»»^ ^

„rathsam befunden, zumalcn ihneil dadurch keinswegS überschiehet, indem aller Herd als frei geschätzt wirk ^

„also desicn desto mehr bekommen. Wegen der Quästion dann, ob solchen Falls die Gemeind ein Lob

„sei von dem für die Passation a Cloz übcrgebcnen, wlird die nöthige Distinction gemacht, daß wen»

„der a Cloz panieren wollte, den Herd, den er der Gemeinde für ihren Antheil gebe, kaufte, dem Lchc»
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^ billige Lob davon gehöre, weil so viel frisch in todte Hand fallet, welches aber der, dem ein Stück a
' ^ passiert wird, bezahlen soll. Wenn aber nur der vierte Thcil von cineS Particularcn Stuck, darauf die

Leinde das Emd ätzet, mit völliger Proprietät abandonnicrt wurde, sundc man, daß solchcit Falls kein Lob,

'^»dcrn nur dem Herrn Landvogt sein Sicgelgcld bezahlt werden sollte. Endlich dann, daß laut CoulumierS
"^bessere Hcrd gegen dem geringem zu zäunen schuldig sei, hiemit auch der, so einschlägt, vor dem gcmcin-

g 4(). ^ gtO. Die Beschwerden derer von Romairon, daß die von Montagny ihitcn den Anthcil
^ fuhren, welchen sie denen von Onnens vermeintlich schuldig seien, aufbürden wollen, werden für begründet

^»be». ^ Reccssc von 1715, welcher obrigkeitlich bestätigt worden ist. 8 41. ^ 611. Der
chg' Pierre Pinard, welcher den Poissinc-Fischfang admodicrt hatte, »vird eine Entschädigung von
ilch.^ Verlust zuerkannt, den sie durch den wegen Restauration der Rechen herbeigeführten

der Wasser erlitten hat, insofern sie von Frciburg, wie sie vorgiebt, „schon erkannt worden";
i aber lol) Gld. als gutwillige Steiler. § 42. jj 612. Der Gemeinde Fiez werden 46 Thalcr

Kirchcnbau gegeben (166 Thaler hatte sie schon von Bern, 46 oder 56 von Freiburg crhal-

^ ^ I! 613. Den vier Schloßwcibeln wird unter Ratificationsvorbchalt die Avvincric von Concise und
^^"berie von Montagny zur Erhöhung ihres geringen Einkommens concediert. § 44. 614. Die Kosten
^^chloßbaucö haben die conccdiertc Summe überschritten. Der Bau selber aber wird gut, währschaft
lry . ^nd erfunden, die Sache »<I relvienckuin genommen. 8 46. ^ 615. Dem Herrn von TrcytorrcnS wcr-

leine auf die Marchung zwischen Uverdon und Grandson verwandte Zeit und für seine vier Doppcl
»an

bo„

»n

^udcn beider Stäitdc und beider Schlösser Uverdon und Grandson 5 Dublonen zuerkannt, zur Hälfte

^ ^rdon, znr Hälfte von Grandson zu zahlen. 8 48. ^ 616. Die Delimitation der Territorien zu Uvonand,

'Nd dic
^ßtttaz, Crvnay und Donncloye wird berichtigt und zwar so, daß die von Cuarny „oic zwei erkannten Stuck"

die

R'b von Donneloye, und Champ Romey von dem von Cronay dcpendicrcn sollen, jedoch ohne

^ allseitig gehabter Wcidgangsrcchte. 8 49. 617. Zur Berichtigung eines TerritorialstreitS zwischen

^>d und Villars-Epcncy au grand Cloz und um den Bach de Praz Tcrraur wirb die Frist eines MonatS

von Cronay das du Champ des Ochettcs fahren lassen und hingegen das Stück de la Mauvaz

"an,,/ ^ Meissct von Uverdon beklagt sich, daß man ihm bei gezogenem Herd, des Ogivcö gc-
' äicht mehr als 566 Pfd. Kaufschilling restituiert habe, während er ihm in der Thcilung zu 1666 Pfd.

Aivii ^'^"t lci. werden ihm noch 46 Thalcr zugesprochen. 8 52. 619. Der Herrschastsherr von
lein
5., avins legt wiederum Einsprache ein gegen Wicdcraufrichtung einer Banderole an einem Orte, wo es

^ dominium beeinträchtige, und erbietet sich zu einer Untersuchung seiner Rechte und der des Schlosses
^Ad,o„. Bern will eine solche Untersuchung durch die Rcnovatoren vornehmen lassen, Frciburg den Pctcn-
^ ^wcsicn. Bei so abweichenden Ansichten wird alles all rolomuckum genommen. 8 53. jj 626. Der Stadt

wird der sogenannte Arnonzoll gegen 56 welsche Kronen jährlichen Zinses für ein beständiges Abcrgc-a bi>
»>it
»>kNl I'
»>it ^^llU'cn auf dem Fuß, wie er früher nach Berns Bewilligung zu Uverdon bezogen worden, jedoch

KZz ^"cchme desjenigen, welchen die zu Grandson bezahlen, wenn sie sich der Arnonbrückc bedienen. 8 54. jj
^ ^uf das Ansuchen der Gemeinde BonvillarS, daß ihnen zu einem Monument der hier gehaltenen Eon-

Zeh ntdistrict, genannt la Coudraz, von etlichen und vierzig Juchartcn aus einen billigen Fuß abcr-
sitl^zen ein

^ werden möchte, tvcrdcn unter Ratificationsvorbchalt 9 Kopf Gewächs a Us de Dune angesetzt. 8 55. l>
in "ou Montagny begehrt ein neues Cantonncmcnt für sein früheres hinter Effert. Die Gesandten treten

" Begehren nicht ein; jedoch gewähren sie ihm für die von Python vom frühem Cantonncmcnt nicht
154''
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bezahlten 24 Maß Gewächs 208 Gld. und als Gratifikation, daß er abermals mehr Gewächs den Obrijchi^
übergiebt, 50 Gld. 8 56. ß 623. Dem Daniel Duvoisin, einem armen Bauer ob dem Dorf St. Mauricc, ^
die Rcnovatorcn 1 Kopf Mischelkorn und 1 Kapaun als Feucrstattzins aufgelegt haben, wird dieser A''
auf dessen Bitten auf 2 Mäß Mischelkorn und 1 Kapaun heruntergesetzt mit Vorbehalt, daß rr ^
Herd darum verschreibe. 8 57a. 624. Dem Jean Franoois Favre von Avonand, welcher die starke Feuerst
Pflicht schuldig ist (2 Mäß Weizen, 3 Mäß Roggen, 3 Mäß Hafer und 1 Kapaun), werden 1 Mäß
und 1 Mäß Hafer nachgelassen; dafür soll er den Rest auf alle seilte übrigen Güter „repartieren
affektieren." 8 571». 625. Susanna Prahim, welche mit ihrer Schwester ein Haus gethcilt und ein
lein hatte aufrichten lassen, wird nur die mindere Feuerstattpflicht (2 Mäß Mischelkorn, 2 Mäß Hafer
Kapaun) auf ihr Ansuchen auferlegt; man will ihr noch einen Viertel nachlassen, wenn sie daö Ucbrig^
allen ihren Gütern assigniert. 8 58. H 626. In das Ansuchen des Hauptmanns Duvoisin und zweier a»^

Particularcn, daß man ihre dem Schloß schuldigen Pflugtauwcn in Geld verwandeln möchte, wird nicht ei»^
treten. 8 59. H 627. Ausschüsse der Vogtci außer der Stadt ersuchen um Milderung des Jagdmandalo ",
finden darin namentlich bedenklich, daß die Acltcrn für ihre Kinder mit harten Bußen einstehen sollen- ,
Bestimmung wird allerdings etwas hart gefunden; indessen werden die Petenten zur Geduld gewiesen,

Mandat blos für einige Zeit gegeben sei. 8 60. ß 628. Gamaliel Bourgeois und Erbschaft werden >»il ^
Begehren um Befreiung von Weinzins von einem Stück Reben, sowie auch wegen angebotenen Lchcnkauf^

4000 welschen Kronen abgewiesen. 8 61. H 629. Lieutenant Jeannerct, welcher den 1. August 1695 zu ^ ^
von der Princessin von Nemours einen Adclsbrief und den Titel eineö Ecuyers erhalten, hält darum u», ^
möchte ihm diese Qualität wenigstens in dieser Vogtci vergönnen. Sein Begehren wird ack roloronR»» ^
nonnnen, svom Rath in Bern aber abgewiesen!. 8 62. ß 630. Den Gebrüdern Fontaine wird die Fi!^'^,,,

einem kleinen Bächlein, durch das sie ihre Matten bewässern, »im 6 Schilling jährlichen Zinses ohne 2^
dictionörccht abcrgicrt. 8 63. ß 631. Daß der große BonvillarSzehntcn, gen Uverdon und St. Aubin
durch den Curzchnlcn für das Herrn Fatio befreite Faß Wein entschädigt werden soll, wird gutgeheißen,

daß auch dem Landvvgt für den Abgang, welchen er im Curzehntcn erleidet, die Pension um ein Fup ^

vermehrt werden soll. — Ein mit dem Herrn von Orges projektierter Zehntvcrgleich wird zu besserer Erda»^ ^.
an die Renovatörcn zurückgewiesen. 8 65. ß 632. Denen von Provence und von Mutruz (mit Äuöw ^
der Familie Rolin) werden die 4 Schilling, welche sie von jeder Feucrstatt zu bezahlen haben, und dio^^
ling für die Pflugtauwcn in einen firen Zins reducicrt. 8 72. ß 633. Der Gemeinde Montagnp
ihr Verlangen die schuldige Gerberie in einen firen Zins von 1 Mäß Mischelkorn Grandsoncriuäß .

eiert. Ferner wird auf daS Verlangen dieser Gemeinde hin nach dem Abcrgcmcnt eines Theils der ^ ^
weil eben die Proprietät den Ständen gehöre, der Landvogt beauftragt, einen Entwurf zur Verthcilu>>ö

Nutzung zu machen. 8 73. H 634. Alan läßt cö bei dem zwischen dein Landvogt und dem Herrn von ^
zu Stande gekommenen Accommodement wegen Ucbcrgabe des Zehntens dießscits und jenseits der - ^

der gegenseitigen Kompensation bewenden. 8 75. H 635. DaS Cantonnemcnt dcS Herrn von OrgeS und ^
Mitherrn wird gutgeheißen. 8 76. II 636. Das Ansuchen deS Pierre Chvllet von Maracon um

des Notariats kann wegen der 1713 zu Bonvillarö getroffenen Verfügungen nur in sofern berücksichtig ^
als es empfehlungSwcise an Frciblirg, die gegenwärtige Altcrnativobrigkcit, gewiesen wird. 8 77. Ii ^ ,r„t

Herr von Vaurmarcus wird vor die Conierenz bcschicden, um ein von ihnr vorgeschlagenes neues Cantou ^ ^
zu besprechen, erscheint aber nicht. 8 78. II 638. Der Bcstehcr der Pvissine soll hinforr dem berncrisä)^
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Zu Hunden BcrnS eben so viel Fische liefern als dem srciburgischen, d. h. auch die „vier Dutzend und

vierpfündige Forncn," welche er bisher an den srciburgischen mehr geliefert hat. 8 79. jj 639. Die

^»»Valoren weisen den Gesandten ihre bereits gemachte Arbeit vor und empfehlen ihnen baldige Relation,

^»>it ihre Arbeit keine Unterbrechung leide. 8 80. Abich. 115.

171«

Art. 640. Dem Lieutenant Jeannerct wird um den jährlichen ZinS von 6 Schilling die Fischenz de la

^)e secher Mühle von Champagne abcrgiert. 8 81. ß 641.^) Dem Alt-Landvogt Ernst von Grandson wird

einen jährlichen Zins von 2 FlorinS daS Bächlein du Fluscl bei Champagne gegeben, insofern keine rccht-

"Mge Opposition von Seilen der Untcrthancn oder namentlich des Amtmannes sich dagegen erhebe. 8 82. Absch. 115.

171».

Art. 642. Abnahme der dritten und vierten von Michaelis 1717 bis Michaelis 1719 gehenden Amtsrcchnung.

. ^ 643. Den Obrigkeiten wird die Frage zum Entscheid vorzulegen beschlossen, ob es nicht passend sei, den Amt-

ZU Grandson zu verbieten, das Heu, Emd und den Bau ab den Schloßgütcrn zu verkaufen. sDer Verkauf

von den Ständen verboten. ! 8 12. 644. Lieutenant Jeannerct erklärt, daß er beiden Ständen auch seinen

^"Thcil an dem Limasse-Zehntcn um den ihm zu Grandson angebotenen Preis von 1018 FlorinS unter cini-

^ auch von den Gesandten genehmigten Bedingungen überlassen wolle. 8 13. ss 645. Das neue Projcct zu

^ ^untonncmcnt deö dem Venner de Copper von Uvcrdon zugehörigen Anthcils am SuscevaS-Zchnten wird

scheiße,, und soll in Richtigkeit gebracht werden. 8 22. 646. Es wird in die Thcilung der gemeinen im

^e Grandson liegenden RapeS zwischen den sieben Genieindcn Grandson, Bonvillars, Fiez, Concise, Provence,
. '">e»s und Novalles eingeivilligt; sie »verde» ihnen abergicrt; dafür werden aber als jährliche Recognition

^ ^ Mcstralie, deren eö fünf und eine halbe sind, 5 FlorinS, im Ganzen 27 FlorinS 6 Schilling auferlegt.

!! 647. Freiburg erklärt, daß es seine Jurisdiction de la Mvllicrc hinter Uvonand zu Händen seines

' ^lseö Vujssens ferner behalte» »volle, daher den Entwurf des CantonncmenrS nicht annehme. Berit erwi-

daraus, daß eS sein Lehen de la Maugcttaz d'Entremont seinem Amte Yverdon beibehalten werde. 8 23. sj

. ^ ztvcite Entwurf deö Barons von VaurmarcuS zu einem Cantonnemcnt, iil welchem auch daö Wirths-

Und das HauS der Lieutenants zu Uvonand begriffen ist, wird nicht genehmigt, da cö unpassend sei, daß

^utenant des Dorfes in einer andern Gerichtsbarkeit wohne; es müßten denn jene beiden Häuser gegen einen

dem Cantonnement entlassen werden. 8 24. ss 649. Nachdem die Hcrrjchast Uvonand gegen das Amt Uvcr-

»>tt dem Vorbehalt auögcniarcht worden war, daß die Märchen geändert werden sollen, wenn Uverbvn beweisen

bech!' das sogenannte MaS praz Terraur nicht von Uvoirand, sondern von Uverdv» rclevierc, werden die
^lcitigoi, Obercommissaricn beauftragt, an Ort und Stelle eine Untersuchung anzustellen und nach Ausweisung

fechte die Sache einzurichten. 8 29. 650. Derselbe Auftrag wird den Obercvmmissarien auch in Beziehung

H d'c Märchen deö Vcrncs-HvlzeS gegeben, wo dieselben zwischen VillarS-Epcncy und Uvonand durchgehen sollen.

>>t in Berücksichtigung dcS Vertrags von 1533 und der Reconnaissancc von 1575 und 1667 der Ansicht,

Holz „nach Uvcrdun sollte gemarchet werden." 8 30. ss 651. Bern ist der Ansicht, daß daS Amt

^>»>. Diese beiden Nummern sind dem Abschiede vom November 1717 angehängt, aber mit der llntcrschrist! Aclum den
^ M.mii 1718.
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Grandson für den jetzt incorporicrten Curzehnten, welchen die Amtleute bis dahin gegen Erlegung von ^

Florins bezogen, entschädigt werden sollte. FrciburgS Gesandte weisen nach, daß die Curzchnten jcwcilcn

den Ständen dem Meistbietenden hingegeben und erst seit 1695, wo derselbe bei der Steigerung nicht »>^

als 1792 Florins gegolten habe, durch Mißbrauch von den Amtleuten zu diesem Preise behalten worden

Sie tragen darauf an, diesen Zehnten zu Händen beider Stände in Natura zu beziehen und verrechne» ^
lassen und zwar sobald ein neuer Amtmann aufziehe. Die bernerischc Gesandtschaft nimmt den Antrag "

rolkivixiinu. 8 32. 652. Auf des Landvogts Ansuchen wird unter NatificationSvorbehalt der kleine

zoll, welcher dem Landvogt gehörte, der Stadt Grandson um 16 Florins deS JahrS abcrgiert. 8 33. !I ^

Dem Prädicanten zu Uvonand wird aus sein Ansuchen von Bern gestattet, daö zu seiner Pension gc

Getreide, welches er bisher im Schloße zu Grandson mußte abholen lassen, zur Ersparung der Unkosten

dem Zehntcngewächs zu Uvonand zu erheben. Die freiburgische Gesandtschaft, ohne Instruction, rcfcr^

8 35. ^ 654. Alt-Landvogt Python soll durch die freiburgische Gesandtschaft gemahnt werden, die noch ^ ,

dige Restanz beförderlichst zu „übermachen." 8 36. 655. Alt-Landvogt Python hatte durch den Stand

bürg an Bern die Beschwerde wegen einiger in seinem Cantonncment nicht ersetzten Wcrthe gcla»^

lassen und wird dcßwegcn zur Verifikation an die Obcrcommissarien gewiesen. Ferner verlangt er die Jn«^

tion über den District es Rapes communcö, um dadurch seine Herrschaft zu Corcellcs mit dem unter» ^
obern Stück zu verbinden, und endlich daß er in das den Gemeinden Bonvillarö und OnnenS weg?» ^

Einschlags Fcmevuillc vor zwei Jahren vergönnte Abcrgemcnt als Particular eintreten könne. Mit den

letzten Begehren wird er an den Landvogt gewiesen, welcher eine Untersuchung vornehmen und den ^

darüber berichten soll. 8 37. ss 656. Die Gemeinden Moguettaz und Villars-Epcncy halten um BestäUß^
eines unter ihnen gemachten Vergleichs wegen Pfändung der Schweine in ihren Bannhölzcrn an. D» '

der Landvogt von Uverdon, in dessen Jurisdiction ein Thcil dieser Hölzer gehört, und die Gemeinde Uvo»^

welche ebenfalls dabei interessiert ist, Einsprache erheben, wird der Vergleich nicht ratificiert. Die Oberko»^ ^

saricn werden angewiesen, die Sache zu vergleichen; ist daö nicht möglich, so haben die Amtleute ein Urth^ ^

fällen, und wird daö nicht angenommen, so soll die Sache an nächste Conserenz zu Murtcn gewiesen werden. 8 ^ ^
657. Die Gemeinden BonvillarS, Onnens und Champagne verlangen, daß die Jvur nvires in den Bann ltz' ^

und daß ihr Asttheil an den BoiS de Rapes hinter Grandson, welche vcrthcilt worden, gegen den ^ ^

der übrigen Gemeinden ausgcmarcht und ein Verbot, Holz darin zu hauen, erlassen werden möchte, indem sn ^

ihrerseits sich anheischig machen, in dem Anthcil der andern Gemeinden nicht zu holzen. Der Landvogt >v>rd ^

auftragt, über den ersten Punct seine Bedenken einzuschicken, in Betreff des zweiten einen Vergleich zu

zu bringen, wenn gegen daö Begehren sich Einsprache erheben sollte. 8 43. Absch. 145.

172«.

Art. 658. Die zwischen Uvonand und Uverdon waltende Streitigkeit in Betreff der 14 Juchartcn

von dem Wald Epcneys, Bois des Vernes genannt und Uvonand zuständig, wird dahin entschicdc»/ ^

derselbe in Berücksichtigung des zu Gunsten UverdonS lautenden Abschieds von 1538 und der Erkannt»'^

1574 und 1667 und einer Procedur vom Juni 1729 mit Souveränität und Judikatur und allen andern W'

bei Uverdon bleiben und also ausgcmarcht werden soll. 8 17. 659. Behufs der Delimitation des Pr»i

hatten die beiderseitigen Obcrcommissarien einen Plan angefertigt, nach welchem laut Rcconnaissanccs von

und 1575 dieses Stück Land nach Uverdon gehöre. Freiburg hält diesen Plan nicht für richtig. ^ "
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^Uiach von jeder Seite zwei Commissaricn verordnet, welche die Sache nochmals erdaucrn und einen

anfertigen sollen, 8 18. jj 669. Das Cantonnement zwischen dem Schloß Grandson und Ieanneret

^td unter RatificationSvorbehalt gutgeheißen. 8 19. Absch. 158

1721.

^rt. 661. Abnahme der fünften von Michaelis 1719 bis Michaelis 1729 gehenden AmtSrechnung deS alten

^ der ersten von da bis Michaelis 1721 gehenden des neuen Landvogts. 8 1, 5. ^ 662. Dem Ansuchen
^ "euen Landvogtes, daß ihm die Eurzehnten, wie seinen Vorgängern, um 1792 Florins überlassen werden

Achten, wird nicht entsprochen, da der dcßwegcn 1719 abgefaßte Abschied ratificiert worden war. Jedoch wird die

^ erfolgter Ratification gestellte Rechnung für dieses Mal noch genehmigt. 8 6. ss 663. Die Reparatur

^ger Prädicantenhäuscr wird für nöthig erachtet; der Landvogt hat ein Verding der Arbeit cinzuschrckcn.
' !I 664. Aus des LandvogtS Ansuchen wird gestattet, daß ein namhaftes Stück Mattland in den Scytorceö

^ ^iontagny, welches zum Schloß Grandson gehöre, und in welchem die Gemeinde daselbst das Recht habe

^ ^ide», « Clos passiert werbe. 8 8. 665. Das Ansuchen der Stadt Grandson und des Denis Ieanneret,

^ '"vchtx ihnen das in den sogenannten Jour de Provence liegende Stück Wald von 29 bis 39 Juchartcn,
der großen Entfernung vom Schlosse ganz ruiniert sei, unter der Bedingung abergiert werden, daß

^ Schloß Grandson sich daraus mit Bau- und anderm Holz versehen könne, sie aber für Entrage jährlich
Thaler und für die jährliche Erkenntlichkeit 2 Florins zahlen, wird ack roloiouckuiu genommen. sBcrn

^ nicht ein.j 8 9. h 666. Der Souverainitätö-, Jurisdictivnö-, Lehen- und Zehntstrcit wegen „cn Praz

^kaur" wird consvrm der Specialreconnaissanceö von 1493, 1526 und 1575 dahin entschieden, daß dieses

^ ^ Land nach Averdon gehörig sei. In Folge dessen wird die Ausmarchung angeordnet. Mit dieser Ausmarchung

^ ^ tzrandsonische Rcnvvationswerk volleiwet. 8 26. h 667. Ferner wird beschlossen den Wald „dcö Vernes"

^ .^üten des Amtes Pverdon auszumarchen in dem Sinne, daß die Reconnaissancc von 1574 in Kraft

, soll. Bern aber kann nicht zugeben, daß daS in diesem Walde zu pfändende Vieh auö seiner Jmmcdiat-

^hßigkeit nach Pvonand geführt werde. 8 27. ^ 668. Dem Alt-Landvvgt Python werden 2447 FlorinS,

. . ^ ^ in seiner AmtSrechnung zu viel zu Gunsten der Stände verrechnet hat, vergütet. 8 33. ^ 669. Ebcn-

^he wünscht, daß man ihm den Zehnten einiger Stücke, welche er hinter Onncns besitzt, überlassen möchte,

^^e'llungen hin erklärt er sich dahin, sich mit 2 >4 Juchartcn hinter CorcellcS begnügen zu wollen.

h)>n haben eö gehörigen OrteS einzutragen. 8 34. 679. Ebenderselbe wiederholt daö Ansuchen,

^ rauhen, steinigen etwa 49 Jneharten betragenden RapcS souS Moni Aubert, welche seine Herrschast

al>^ ^ ^^Zweischneiden, zu infeodiercn. Sein Ansuchen wird uck isleionckuin genommen, svon Bern erhält cS
Einwilligungj. 8 35. h 671. Conseiller Frvssard von Moudon und Hauptmann Bourgeois tragen den

^" Ständen ihre Hälfte deS Cottens-ZehntcnS an, welchen sie zugleich mit beiden Ständen unweit deS

^ °»es Grandson besitzen, und zwar um 9999 FlorinS. Die Gesandten, ohne Instruction, nehmen den
in den Abschied. 8 36. Absch. 183.

1726.

bcj 672. Bern schlägt vor, eS möchten im Amte Grandson die Salzdcbite nach der Alternative, wie dieselbe

^rgierung stattfinde, eingerichtet werden, da die beiden Stände bei der dcrmaligcn Einrichtung keinen

habe», sondern bloö die Herren Jcannerers. Die frciburgischc Gesandtschast ist diesem Anträge nicht
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abgeneigt, aber ohne Instruction und referiert. sSpäter spricht sich Frciburg für Altcrnation auö.s 8 ^

673. Freiburg stellt den Antrag, die „Bestallung," welche Jeannerct ohne Compctenz dazu zu haben, und eh>"

Approbation deö angeblichen AbcrgcmcntS von Seite beider Stände hatte erbauen lassen, zu einem

laiblinmagazin" zu machen. Trotz den von Seite der bcrncrischcn Gesandtschast wegen des daran >

Kornhauses geäußerten Bedenken beharrt Frciburg auf seinem Antrage. Bern willigt nicht ein. § "

Absch. 205.

Art. 074. Abnahme der zweiten und dritten von Michaelis 1721 bis Michaelis 172.3 gehenden

rechnung. 8 10. 675. Dem Franxoiö Laurent von Gicz wird eine Belohnung von 50 Thalern oder ^

Florins für die Mühe, die er während der ContagionSzcit drei Jahre lang mit Unterzeichnung der Päill

habt, zuerkannt. 8 17. jj 676. Dem Landvogt wird befohlen, künstig die Spccisication der Löber der Rech»'^

selbst einzuverleiben. 8 18. H 677. Auf de» Antrag des Landvogts wird das Rebbaurcglcment für das ^

Grandson unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Obrigkeiten angenommen. sDie Ratification erhielt

den 18. Januar und 26. Februar 1724.1 8 21. 678. Auf die Eröffnung dcS LandvogtS, baß in ^

Scithcwald und dem Walde la Foröt von denen von Vaurmarcus, welche ncbeir dem „Acherumb" blos ^

Recht haben, in dem ersten Walde das tobte und auf dem Boden liegende Holz wegzunehmen, übel g^'^
werde, wird verordnet, statt der vier Bannwarte nur zwei, aber mit dem Einkommen der vier anzustellen,

sie dadurch zu größerer Wachsamkeit anzuspornen. 8 23. Ij 679. Der Lanbvogt zeigt an, daß Balthasar

geoiS seinem Sohne ein Gut, das 20,000 Franken Werth sei, um 5000 Franken hingegeben habe, n'K"

die Stände weil dasselbe deren Lehen sei, bcnachthciliget würden. Dem Landvogt wird aufgellt ^
zuzusehen, wie des Käufers Geschwister sich benehmen, von sich aus gegen den Verkauf zu protestieren u>^

drohen, daß er daS Gut zu Händen beider Stände ziehen werde. § 24. jj 680. Aus den Antrag des

vogts wird die Conccssion aufgehoben, welche 1634 (27. Aug.) dem Franaois de MolinS gegeben und ^

von Bern unter der Bedingung erneuert worden war, daß sie nur so lange gelten solle, als es den i'^

Ständen beliebe. Nach dieser Conccssion wurde FranaoiS de MolinS gestattet, ein Wasser durch die

matten zu leiten und zur Wässerung seiner Vlatten zu benützcn. Von nun an solle dasselbe für die ^ ^
matten in Anspruch genommen werden. 8 25. II 681. Der Bauersamc von Avonand soll durch ein

eingeschärft werden, daß sie dem Bache Mantua eine gerade Richtung gebe. 8 26. 682. Das

Obcrcommissarien aufgesetzte Reglement, betreffend die AuSmarchung der Jurisdiction beider Stände i>>"

Avonand und des dortigen Criminale halber wird von Berns Gesandten approbiert, von den

all relvronclum genommen mit Aussicht auf Ratification. 8 27. H 683. Den Obcrcommissarien wird '

getragen, die Particularlehcn hinter Uvonand, welche keine Jurisdiction haben, auf Kosten der Particular^

Herren auSmarchen zu lassen. 8 28. ß 684. Berns Gesandtschaft fragt den Landvogt an, ob er den sd'll'

,n

cnschc"'"
das Schloß von Lausanne gehörenden Wcinzchntcn, welcher dem Landvogt gegen Erhaltung der Zehnten

daselbst überlassen worden, künftig lieber durch das Schloß Lausanne beziehen lassen oder die

erhalten wolle. Da derselbe sich des Letztem weigert und Freiburgs Gesandtschaft daran zweifelt, das ^
Zehnten dem Schlosse Lausanne gehöre, wird den Obercommissaricn eine Untersuchung der Sache aufgU,

8 29. >> 635. Den Unterthancn der Tuilcrie wird auf ihr Ansuchen gestattet, zu Erhaltung cincs ^ ^

mcisters von den Päquiers, welche sie mit denen von Montagny und VallcpreS besitzen, zwei Iuchnet^

zuschlagen, in sofern ihre Mitbesitzer nicht gegründete Einsprache erheben. 8 31. 686. Alt-Landvogt

läßt durch den Einziehcr FranooiS Laurent von Gicz noch eine nachträgliche Rechnung von bezogenen
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^gcii, welche genehmigt wird; mehrere Loder stehen noch aus. 8 32. i! 687. ES wird festgesetzt, daß die

^ de Provence beim Schlosse Grandson bleiben, und daß der Landvogt zwei treue Bannwarte bestellen soll,

ZU dieser Waldung Sorge zu tragen haben. 8 33. 688. Dem Alt-Landvogt Python, der trotz dem

von Freiburg zugegangenen Befehl vor der Conferenz nicht erschien, um seine noch rückständige Rechnung

^ " die bezogenen Loder abzulegen, wird der schriftliche Befehl zuzufcrtigcn beschlossen, daß er seine Rechnung
" lldem der beiden Stände besonders abzulegen habe. 8 38. jj 689. NiclauS Ammann hatte mit Haupt-

Tribolct den Getreidezehnten auf den Feldern von Concise im Abcrgement, wofür sie einen namhaften

Muzins in daö Schloß Grandson zahlen mußten. Da nun diese Felder mit Esparsette angcsäct worden

wünscht Frciburg, daß zu Gunsten seines Bürgers Ammann ein Einschen gethan werde. Den Obcrcom-

"^arie,, wird befohlen, die Rechte AmmannS und TriboletS zu untersuchen, die Gegenparteien zu vernehmen

^ darüber zu berichten. 8 31. 69l). ES stellt sich die Nothwendigkeit der Reparation deö PsrundhauseS

^ der Helferci zu Grandson und der Pfrundhäuser zu Fiez und Provence heraus. FreiburgS Gesandtschaft,

Jisttruction, nimmt daö entworfene Geding zu Händen ihrer Obern in den Abschied. 8 32. jj 691.

^'^ogt de Fiva trägt den Ständen ein Stück Land von mehr als einer Juchart, in den Schloßgütcrn gc-

^ um 1<M Florinö zum Kaufe an. Der Antrag wird all relorvnckum genommen. jDcr Kauf wurde

probiert 1724 im April.1 8 43. ß 692. Die Renovalvren kommen unr Nergütung ihrer Auslagen von 1086
°rii,s 7 Sch, 6 H., welche sie infolge der ihnen über ihre Patente hinaus aufgetragenen Geschäfte, gehabt

^ und um Salaricrung für diese vermehrten Geschäfte mit l500 Florins ein. Die Auslagen werden ihnen

uiit der zweiten Summe will man sich noch nicht beladen, da die Pläne noch nicht vollendet sind.

^ »sch, AS,
1725.

^ Ärt. ggg Abnahme der vierten und fünften von Michaelis 1723 bis Michaelis 1725 gehenden
a.^chuung. 8 9. 694. Alt-Landvogt Morlvt läßt noch eine rückständige Rechnung über verschiedene

^ Obercommissariuö Lerbcr ablegen. 8 14. ^ 695. Gabriel Paris ;ucht darum an, daß ihm

^ Schuld, so er wegen der Mordthat seines ausgewichenen Bruders Abraham Paris dem Landvogt

^lvt schädig geworden, etwas nachgelassen werden mochte. Die Summe von 188 FlorinS 10 Sch. 3 Den.

^ 'hm nachgelassen. 8 15. h 696. Die Art. 674, 675, 676, 679, 681, 685, 686 werden von beiden Ständen

^4)eißr„; die nothigcn Befehle sollen sofort nach Rückkunft der Gesandten dem Landvogt crthcilt werden.

^ !! 697. Dem Franxois de Molinö wird die Conccssion, ein Wasser durch die Schloßgütcr auf seine Matten

^8^"' lMommcn; zugleich wird beschlossen, dasselbe zur Wässerung der Schloßgütcr zu benutzen. 8 23.

»bd i>en Borschlag der Obercommissarien hin wird in Betreff des Bezugs des WcinzchntenS zu Uvonand

Erhaltung der Zehntcnscheune daselbst festgesetzt, daß der Genuß und die Kosten nach folgendem Ver-

zn repartieren seien: daö Schloß Grandson zu das Schloß Lausanne zu das Schloß zu

w ^us hinter Frciburg zu ^ und der Spital zu Moudvn zu ?/«j> s 24. 699. Das Reglement in

m der Jurisdiction zu Uvonand wird angenommen und soll in die JnstructionSbüchcr der betreffenden

^ ^ eingetragen werden. 8 25. 700. Die Gesandten beider Stände kommen wegen der Theilung dcS

lj ^ Jour de Provence darin übcrcin, daß der Bisen halb gelegene Thcil desselben, welcher gegen Gorgicr

^ Händen deö Schlosses Grandson genommen und vom Landvogt unter gute Aufsicht gestellt werden soll.

ratisicicrt.f 8 26. 701. Alt-Landvogt Python erscheint wegen Unpäßlichkeit nicht, um seine

Midige Rechnung über die Löbcr abzulegen, wünscht Abzug einiger Nonvaleurs und einigen Nachlaß.
155
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Frciburg empfiehlt seine Bitte, Bern trägt dem CommissariusLcrbcr auf, die Sache zu untersuchen,8 ^ ^
7(12. Ammann von Freiburg und Tribolet von Bern wiederholen ihre im Abschied von 1723 Art. 689 ^
gebrachte Klage. Sie werden angewiesen, ihre Gegenpartei zum Verhör herbeizurufen.8 32. sj 7l)3. ^
Landvogt erhebt die Frage, ob das Gut „Abtei de la Lance" von dem Amte Grandson oder allein von
Ständen dependicre. Gottwalt Tribolet, Besitzer desselben, weist nach, daß Letzteres der Fall sei, und ^
sich auf einen Kaufbrief von 1539, durch welchen dasselbe an Jakob Tribolet von den Ständen überlassen
sei, wie diese eS besessen hätten; und diese hätten es inne gehabt, wie es von dem Grafen Otto von Gra"^
im Juli 132(1 den damaligen Ordensbrüdern übergeben worden sei, nämlich so, daß er sich aller Jurisdic^
darin entzogen habe. Diese Donation sei von den Aftcrlehenhcrrcn bestätigt worden, durch Amadeus
Savoycn den 7. September 1433, ferner durch das Consilium von Chamber») und Herzog Karl Johann
deus den 26. Mai 1492, durch Blanche de Savoyc den 8. Juni 1492, durch Herzog Philibcrt den 14-
149(1 und durch Herzog Karl den 25. November 1517, wie solches in dem Kaufbrief um einen Thcil o
Lance zwischen dem Stande Bern und Hieronymus Stcttlcr, dem Käufer, enthalten sei. Dem neuen Laill^'
wird aufgetragen, eine Untersuchung der Sache anzustellen und darüber den Ständen zu berichten. 8 ^
7(14. Arnaud, Herr zu Chamblon, ersucht um Milderung deS Spruches der Obcrcommissarienvom 13.
1721 und um Entschädigung für den bei dem Tausche von 172(1 erlitteneir Verlust, wird aber abgew^
8 42. 7(15. Plan und Kostenübcrschlag zu den beiden Psrundhäusern zu Grandson werden vorgelegt- l"
Bau wurde 1726 begonnen.)8 46. sj 766. Die Kvstcnübcrschlägcfür die Reparation der Pfrundhäus^
Provence und Fiez werden vorgelegt. 8 47, 48. sj 707. Die von den Werkmeistern angerathenc
eines neuen Psrundhauseö zu OnnenS wird nicht beliebt, da der dortige Pfarrer in seinem eigenen

wohne und einen Hauszins beziehe. Alle jene baulichen Reparationen sollen bald möglichst nach erfolgt ^
nehmigung ausgeführt werden. 8 49. sj 703. Der Prädicant von Avonand sucht um die Bewilligung
seine Pension zu Uvonand erheben zu dürfen, nicht aus dem Schloß Grandson heimzuführen, und erbiet^ ^
auf die für Fuhrlohn ausgesetzten 20 Florins zu verzichten. Zweitens verlangt er die Erlaubniß, drei ^ ^
Acker, welche der Pfründe wegen der Einzäunung viel Kosten verursachen, abergicren zu dürfen;
eine Vergütung für ein Stück Land, daS, obgleich laut Firierung seiner Pension im November 171? ^
zur Pfründe gehörige Dominium erhalten bleiben sollte, lehcnpflichtiggemacht, zum Schloß Grandson
und von Adam Roullier dem Herrn Rod zu Händen der Obrigkeiten erkannt worden sei. Diese drei

werden ack,-oloronckum genommen.8 56. sj 709. Zwischen dem alten und dem neuen Landvogt war eine ^
tigkcit des Amtskaufs halber entstanden, welche sie durch Schiedsrichter entscheidenließen. Sie or>n4ss^^
Gesandten, diesen Schiedsrichrerspruchzu genehmigenund für künftige Fälle als Regel anzuerkennen- ^
Ansuchen wird willfahrt und der Spruch in das Schloßbuch eingetragen. 8 57. ß 710. Auf die
Landvogts, daß die Vasallen deö Amts Grandson nach Inhalt der Erklärung im Abschiede von Bonvillars

1715 den Huldigungseid nicht geschworen haben, ohne sich dessen zu entschuldigen, wird derselbe beaus^^
nochmals einen Tag dafür anzusetzen, an welchem alle persönlich zu erscheinen, die krankcn durch ciucu
stitut den HuldigungSeid vor Gericht schwören sollen, und beizusetzen, daß es der Stände Wille fi'i,
künftig nach der Erklärung im Abschiede von Bonvillars mit dem übrigen Amte huldigen. 8 58. !! ^
die Beschwerde des Procureurs von Hautcrive, daß der diesem Kloster zugehörigen Cur von CugY
CantonnementS von Grandson vier Jucharten weggenommenund der Herrschaft Crouay zugelegt worden
wird den Obcrcommissarienaufgetragen, die Sache zu untersuchen und zu berichten. 8 59. Absch- 241-
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1727.

71Z. Zwischen Alt-Spitalmeister von Montenach und den Herren Jcanncrct und Dnvoisin war in

^>n Strcithandcl zu Bern ein Arbitralmthcil ergangen und kraft AltcrnativrcchteS obrigkeitlich bestätigt worden.
" Folge dessen hatte Herr von Montenach zu Freiburg die Gebrüder durch Schcltworte beleidigt. Frciburg

IPricht die Judicatur dieses JnjurienhandelS an, während Bern daraus besteht, daß, weil dieser Jnjuricn-

^»bel eine Folge deö ArbitralurthcilS sei, derselbe zu Bern solle bcurtheilt werden, nw jenes Urthcil ergangen
-' ^^>n anders das Alternativrecht aufrecht crhaltei? U'crdcn solle. Endlich erklärt die frciburgischc Gcsandt-

^ Berns Begehren ihrer Obrigkeit hinterbringen zu wollen, und stellt auch deren Entsprechen in Aussicht.
^ !I 71Z. Bern rügt, daß Herr von Montenach in seinem gedruckten Factum nicht nur die Schiedsrichter

Endlich angegriffen, sondern sich gegen den Stand Bern despcctuoscr Worte bedient habe, und ersucht die

^l'Urgffchx Gesandtschaft, ihrer Obrigkeit die Nvthwendigkeit vorzustellen, denselben zur Gebühr anzuhalten.

^ frciburgischc Gesandtschast entspricht. 8 2. 714. Bern rügt, daß RathSberr Python, Hcrrschastsherr zu

Melles, sich mehrfache Jnsractioncn in seiner Judicatur erlaube und mit Jagen zu verbotener Zeit sich un-

./"'"dcn aufführe, und ersucht die frciburgischc Gesandtschaft, ihrer Obrigkeit die Nothwendigkeit des Ein-

vorzustellen. Dem Ansuchen wird entsprochen. 8 3. ss 715. Auf das Verlangen BcrnS, daß Frci-

^ ll de» nunmehr begnadigten Egli anhalten möchte, der „unglückhastigen" Wittwc Streit die ihr zugestoßenen

^uiiiucialkostcn zu vergüten, antwortet die frciburgischc Gesandtschaft, daß bereits dafür der Befehl an den

^^vogt ooi, Grandson erlassen worden sei. 8 4. ß 716. Der Landvogt verlangt Weisung, wer die Fuhren,

Oratio,,«..,, der Schwellen lind Rechen für den Fischsang hinter Grandson zu bezahlen habe. Die bcrncrische

. .""dtsch^ ^ ohne Instruction und nimmt die Sache »ck lotoionckum, um darüber nachschlagen zu lassen.

' Absch. 260.

^ . 717. In einer außerordentlich zusammenberufenen Consercnz werden folgende Klagpunctc behandelt,

^ ^ der Landvogt Thormann gegen RathShcrrn Python, HcrrschaftSherrn zu Corccllcs, wegen Eingriffen

llh, ^ °^Pkcitlichcn Rechte vorzubringen hat, und zwar sieben an der Zahl, u) Python ließ in einem

^ das Militarc angehenden Handel die Schuldigen durch unbefugtes Anschlagen eines Mandates an die

^rchcu Herrsch«^ visieren und auf das Nichterscheinen hin contumacicrcn. 6) Derselbe hinderte

^si^^oßwcibcl in Ausübung seiner vom Landvogt ihm aufgetragenen Functionen; o) hinderte er die

H^^vhaltung des RebbaurcglemcntS durch Drohung und Einschüchterung, ck) die Gcrichtsbeamtcn an
Justiz; o) seht er einen unbeeidigten Curialcn an das Gericht; 1) leistet er das nicht, was er

den Ständen schuldig ist (namentlich nicht die Novalzchntcn); g) ließ er seine Angehörigen einen

d^/^'vren, welcher dem gewohnten Hcrrschaftscid nicht confvrm sei. Nachdem nun RathShcrr Python über
^fugpuucte zu Rede gestellt worden war, seinen Fehler eingestanden und Reue darüber bezeugt und um

al>er^^" ^ Obrigkeiten zu seinen Gunsten gebeten hatte, gicbt sich der Landvogt zufrieden. Da sich

^rsel^^ ^ vorgefallenen Irregularitäten PythonS Sohn die meiste Schuld trage, wird

lrjstj ^ ^vrbcschiebcn und ihm in des VatcrS Gegenwart „seines trotzigen und allzuhitzigcn KopfcS wegen eine

7l^ ^ ^^"'onstranz erthcilt". DaS alles wird den Obrigkeiten zu beliebiger Disposition hintcrbracht. 8 1. I!

Evr^vndersclbcn Conferenz werden auch die Mißhclligkcitcn beigelegt, welche zwischen dem Herrn von

^ Gerichte bestanden. Die frciburgische Gesandtschaft gicbt zur Behandlung derselben unter

^fugung die Einwilligung, daß solches ihrer Altcrnativjudicatur, bei welcher die Sache schon anhängig
155 ^
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gewesen, nicht nachthcilig sein soll. Da die Untersuchung zeigt, daß beide Parteien etwas übereilt und

mit der gehörigen Mäßigung gehandelt haben, werden die bisher in Wort und Schrift unterlaufenen ^

bclicbigkeiten gegenseitig aufgehoben, dem Starthalter und den Gerichtssäßcn vorgestellt, sie möchten dem Gcn0'

Herrn erklären, daß es ihnen leid sei, wenn sie wivcr ihn etwas UnbelicbigcS gcthan hätten, dem Herrn ^

Corcclles aber, er möchte seinen Unwillen fallen lassen, seine Kinder und Hausgenossen anhalten, aller

und aufreizenden Aeußerungen müßig zu gehen, und künstig seine Herrschast selbst und nicht nach dem '

gefallen seiner Kinder regieren. Beiven Parteien wird insinuiert, künftig, wenn je wieder Zerwürfnisse ^
treten sollten, sich deßwegcn beim Landvogt, ihrem compctierlichen Richter, anzumelden. Diesem ÄuSIl^

unterziehen sich beide Parteien. 8 2, Absch. 274.

1728.

Art. 7l9. Abnahme der ersten und zweiten von Michaelis 1725 bis Michaelis 1727 gehenden

rechnnng. 8 37, 33. ff 720. Der Lanvvogt beschwert sich, daß er dem Art. 234 des CoutumierS zuwider ^
Vallotvn vor den Stand Freiburg ciriert, und daß ihm daselbst die Tare reguliert und seine Compctenz vcr»'^

worden sei. Es wird einmüthig befunden, daß es bei dem Inhalt des Art. 234 deS CoutumierS verb^'

und daß der Amtmann bei seiner Competenz ngehandhabt werden soll. 8 30. ff 72l. Der Landvogt

gerade zwei Processi mit Python und ist geneigt, dieselben aufzugeben, wenn er im Falle des Verlierend

Kosten auf sich nehmen müßte. Da aber in einem solchen Falle die Stände leicht ihr Recht verlieren

ersucht die bernerische Gesandtschaft die sreiburgische, dahin zu wirken, daß dem Landvogt entweder der ^
zur Fortführung gegeben oder dem Herrn Python „vorbedinget" werde, daß ihm, bis die Frage, ^

gleichen Kosten zn tragen habe, entschieden sei, kein Recht zuwachsen soll. Die sreiburgische Gesandtschast

die Sache ml isfoionckum. z41. ff 722. Das Ansuchen der beiden Bannwartc JacgueS und Antonie ^»'

met für die Wälder von Provence, man möchte ihnen als beständige Pension drei Sack „Messel", einen-4/^
in Geld und zwei Fuder Brennholz zuerkennen, wird ack iiislouoncknm in den Abschied genommen. U»te>

soll der Landvogt einem jeden einen Sack Mischelkorn verabfolgen lassen. 8 42. ff 723. Die Gemeinde

vcnce beschwert sich, daß ihr übcrbunden worden sei, die Censes hinter Provence einzuziehen und zu verre

während Manche, die auf dem Rentier stehen, nicht bezahlen und sie dadurch zu Schaden komme. De»' ^

missarius Rod wird aufgetragen, den Rentier zu durchgehen und diejenigen, welche Censes schuldig seien,

Zahlung anzuhalten. Die Obercommissarien haben darüber Bericht abzustatten. 8 43. ff 724. Das

des Lieutenant Collomb um eine Gratifikation für Führung von Fiöcalprocessen wird abgewiesen, da ^ ^. ^

dem Amte eines Lieutenants gehöre. 8 44. ff 725. Die von Uverdon beschweren sich, daß ihnen

von 1510, 1517 unv 4518, den Erkanntnissen von 1624 und 1629 zuwider zu Montagny Zoll

werde, während doch die Dörfer dieser Herrschaft einer völligen Zolleremtivn zu Uverdon genießen; ^^sst
ihnen 1726 oder 1727 zu Montagny deßwegen Waaren arretiert worden seien. Die sreiburgische'

findet die vorgelegten Titel nicht von der Art, daß eine völlige Zollcremtion daraus hervorgehe,

instructionSgemäß nicht nachgeben. Die bernerische Gesandtschast will mit Frciburg die Sache durch die

commisfaricn zwar untersuchen lassen, aber vorerst die von Uverdon in den durch die Erkanntnisft ^

und 1629 ihnen gewährten Genuß der Immunität wieder eingesetzt und die arretierten Waaren he'^^^zgss

wissen, widrigenfalls Bern die von Montagny zu Bezahlung deS Zolls zu Uverdon auch anhalten

dieses hin nimmt die Gesandtschaft FreiburgS die Sache »ck reloronckmn. 8 45. ff 726. Auf die
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^ ^udvogiS, daß zu Fiez der Ncuball dcö Pfrundhauses nothwcudig sci, werden dic Werkmeister beider
- ^»de beauftragt, Bericht und Pläne einzugeben. 8 46. jj 727. Dasselbe wird gutbcfundcn in Betreff des
^^haft gewordenen Kellers im Pfrundhausc zu Montagny. 8 47. 728. Es wird auch der Antrag auf

Mrung der in schlechtemZustand befindlichen Mauern des Schlosses zu Grandson gemacht. Die frei-
"fistlche Gesandtschaft ist ohne Instruction. 8 43. 729. Aus Anlaß der Frage, woher das Holz zu Er-

^lling der Psrundhäuscr zu Grandson genommen werden solle, wird für passend erachtet, einen vollständigen
^'cht über die Waldungen hinter Grandson zu verlangen, den Obercvmmissarien aufzutragen, im Gewölbe

^ Mutten dic Erkanntniß von 1602 nachzuschlagen, und wenn sonst noch etwas zu finden sci, auch dem
uidvvgt, den Abergcments, und wenn sonst noch etwas anderes vorhanden sei, nachzuforschen und daö Ge-
^c»e den Obrigkeiten einzuschicken. In den Wäldern soll nicht der bisherige Zimmermann, sondern ein

Oberer treuer nachsehen, wo passendes Bauholz sich finde. 8 49. jj 760. Der zweite von Werkmeister Marlin

fertigte Plan zu den Pfrunvhäusern zu Grandson wird genehmigt. 8 50. jj 731. Die Prädicanten hinter
^»dstn stellen das Ansuchen, man möchte ihnen den zu ihrer Pension gehörigen Wein nicht als Most, sondern
H vollendeterGährung (wenn er „vcrjäscn") geben. Bern möchte dem Ansuchen willfahren oder, wenn Most

^kvlgt >wstde, etwa zehn Maas, mehr (auf den Saum?) entrichten. Dic sreiburgische Gesandtschaft, ohne

^wction, nimmt die Sache uck i-litmomlun,. 8 51. >s 732. Es werden zwei Abcrgemems genehmigt; daS
^ ° übergicbt den Plast, wo die alte Zchntenschcunc zu Uvonand gestanden, dem Jac. Eticnnc Galandra

«Neu jährlichen BodcnzinS cineö Sol Lausannoiö, daö zweite ein Stücklein Acker en Versinct dem Chor-
Jean Rodolphe Fiva zu Uvonand gegen ebendenselben BodcnzinS. 8 52. 733. Dic drei Schloß-

. ZU Grandson werden mit ihrem Ansuchen um Permchrung ihrer Pcnston und um Nichtcrwählung des

^^^'U AZeibels, dessen Einkommen ihnen möchte zukommen, zur Geduld gewiesen. 8 53. 734. Salzdirector
^^"lann wünscht einige zu Concise gelegene Stücke Landes von Bodcnzinsen zu entledigen und dafür andere

^ hinter Corcelles dagegen zu geben. Seinem Verlangen wird nicht entsprochen, weil dadurch in dic Re¬

ichs" Eingriff geschähe. 8 54. 735. Rathshcrr Python glaubt, einen auf seinem Zehnten zu Cor-

^ ^ und Onnenö haftenden BodcnzinS von 1 Sack Weizen und 2 Pfund Wachs bereits abgetauscht
^ben, und wünscht, wenn dieß nicht geschehen sci, ihn noch abzutauschen. Es wird ihm bewiesen, daß er

. ^llcn noch schuldig sei. 8 55. ^ 736. Gottwalt Tribolct legt einige Originaliitel und Copiccn, betreffend

5^ ^crechligkeiten der Carthausc La Lance vor. Dic Obcrcommissarien werden beauftragt, Copiccn davon
^ ständen einzuschicken.8 56. 737. Auf die Anzeige dcö Laudvogts, daß durch listige Umgehung des

Manche Löbcr „verschlagen" worden, wird dic Alternativobrigkeit angewiesen, dem Landvogt zu befehlen,

»»d ^^'ichen dem Gesetze zuwiderlaufende Gebräuche zu achten, dic Löber bei jeder Handänderung zu beziehen
^ Weibel bei ihrem Eide anzuhalten, wenn eine Investitur geschieht, dieselbe anzuzeigen. 8 57. Absch. 288.

172».

738. Bern verlangt von Freiburg eine Erklärung wegen des Zolls, welchen der Zöllner von Mon-

, ^ b»n denen von Uvcrdon fordere. Die sreiburgische Gesandtschaft verspricht dic Antwort ihrcö Standes

^'bhlcunigen. 8 8. 739. Nach Untersuchung der Proccdur dcö Rathöherrn Python und der Gebrüder
^ vn von Montcherand gegen den Landvogt Thormann von Grandson vergleicht man sich dahin, daß alle

^ Murtcncrcvnfcrcnz erhaltenen Rechtzüge einer Partei gegen die andere ohne einige „Entgcltniß"
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fahren möge". 8 10. I! 740. Bern beklagt sich, daß Frciburg es als einen bußwürdigen Fehler ansehe, ^

Landvogt Thormann in der Streitsache zwischen Alt-Landvogt Fiva und Jean Jacques Maulaz vom Rcültz ^

Bern eine Inhibition angenommen und den Parteien notificicrt habe, während Bern sich zu beschweren

daß der alte Landvogt den Maulaz um die zu Bern richterlich ihm aberkannte Snmine gerichtlich belange

darin von Frciburg unterstützt werde. Frciburg bringt Gründe zu seiner Rechtfertigung vor. Da man stä) ^

nicht vergleichen kann, werden die von beiden Seiten vorgebrachten Gründe all ivkmmnZum genommen. §

741. Beide Stände willigen in den von Salzdirector Thormann vorgeschlagenen Abtausch von Bodens

ein, nach welchem er seine Bodenzinse hinter Concisc von 5 Mäß und 3 Viertel Weizen und 4

3 Deniers in Geld gegen verschiedene hinter Onncns und Corecllcs hastende Bodcnzinsc vertauscht, doch"

dem Vorbehalt, daß die Lchcnschaft auf den entledigten Stückcit hinter Concisc gleich den übrigen, welche

mann daselbst noch besitzt, zu Händen des Schlosses Grandson vorbehalten und das Sämmtliche zum

des Lehens jährlich mit einem Schilling belegt werden solle. 8 15. sj 732. Eine Anzahl Rcbenbcsitzcr

sich, daß der Bann zu größtem Nachthcil der Reben zu frühzeitig angesetzt werde, so daß die Trauben

die Zeitigung erlange» könnten. Um diesem Ucbclstandc zu begegnen und denjenigen Rcblcutcn, welche 0^

Wein nicht selbst einkellern, sondern denselben schon zum voraus verpfändet haben und so bald als nn'ö ^

abliefern wollen, nicht so viel Einfluß auf die Ansehung deö BanncS zu geben, wird den Obrigkeiten ^

geschlagen, daß bei der Abstimmung jeder so viel Stimmen haben solle, als er Juchartcn oder Mann'^

besitze; vielleicht sei es auch hinreichend, wenn man dem Landvogt die Gewalt gebe, den Visitationstag ^

Reben zu bestimmen. Ferner wird dem Begehren, daß die Ncbcompagnie zu schleuniger Erccution dcs

beiden Ständen genehmigten Reglements angehalten werden möchte, entsprochen. 8 24. Absch. 293.

Art. 743. In Betreff der sieben von Landvogt Thormann gegen Python, HcrrschaftSherrn von ^
celles, formulierten Klagcpuncte (Art. 717) erklärt Berns Gesandtschaft, daß ihre Obern PythonS

sahrnisse" und Aufführung gegen seinen Oberlchen- und Landesherr» und dessen Statthalter, den A>uu>' ,

von Grandson, in der Weise strafbar ansehen, daß demselben nach gemeinen Lehenrechtcn seine Lchenherr! ^

zu Händen beider Stände gezogen werden und in die sogenannte Commise fallen sollte, fügt aber bei, daß,

Python seine Fehler gebührend erkennen und künftig den Pflichten gegen seinen Lanvcshcrrn nachzull'"''

die Versicherung gebe, ihre Obern ihn nicht ohne Hoffnung aus Begnadigung lassen wollen. Frciburg ^

Pythons Ucberfahrnissc nicht der Verwirkung des Lehens würdig an und wünscht, daß Bern von

harten Resolution abstehe, damit die Freundschaft zwischen beiden Ständen nicht altcricrt werde. Es
ial

er selbst schon mündlich und schriftlich sein Mißfallen über sein Benehmen bezeugt habe, wogegen Fdcibwg ^

spricht, den Landvogt Thormann von allen von seinen Vcnncrn gegen ihn geführten Klagpuncten zu

und den Antrag stellt, daß Python den Landvogt für seine Mühe und Kosten mit 50 LouiSd 'or

Die Gesandten beider Stände nehmen die Sache all roloimulnn,. sDcr Vorschlag Freiburgs wurde vo> ^

angenommen 22. Aug. 1729.j 8 1. !! 733. Die srciburgischc Gesandtschaft erklärt, daß ihre Obern U ' ^

behalten, wenn die Kehr des ZuzugS und die „dicßörtigc Judicatur in dein Militärischen an sie

„daher fließende Rcchtsfertigung und Bußen ihnen auch allein, wie in dem Casu dcS Geschäfts der ^

„zu Provence geschehen, da cS einzig vom l. Stande Bern sgeschchens, dem das ZuzugSrccht gebührte, zur

„und gefcrggct werden soll". Bern findet das in der gegenseitigen Billigkeit begründet. 8 2. Absch. ^

Art. 745. Abnahme der dritten und vierten von Michaelis 1727 bis Michaelis 1729 gchcndci
Sl»>^
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^»u„g. z 23, 24. ^ 7^g Auf die Beschwerde des LandvogtS, daß ihm die Gerichts- und Chorgcrichts-

versagt werden, weil» er darin etwas nachzuschauen habe, wird verordnet, betreffenden Orts zu in-

^ltten, daß dieselben ohne Weigerung dem Landvogt verabfolgt werden; im Fall von Renitenz soll der Land¬

et der Altcrnativobrigkeit Anzeige machciP 8 26. ss 747. Auf den Bericht des Landvogts, baß bei Hand-

^Ming der Güter dadurch Mißbrauch getrieben werde, daß ein Stück Land im Kaufbriefe um einen ganz

^'ngen Pr^d aufgeführt werde, während es weit mehr werth sei, wodurch die Stände in den Löbcrn bcnach-

/'ht würden, wird gulbefundcn, daß in dergleichen Fällen der Landvogt die Stücke zu Händen der Obrigkeit

oder durch Commissarien schätzen lassen und nach dieser Schätzung laudieren soll. In einem vorliegenden

' ^ wird ein solches Stück zu 'Händen der Obrigkeiten gezogen. 8 27. ss 748. Stuf den Bericht deS Land--

^ ^ daß etliche Particularen sich gegen daö ptiblieierte Rebbaureglement renitent zeigen, wird demselben durch

>^^Ulativobrigkcit anbefohlen, dieses Reglement bestens zu handhaben und Widersetzlichkeit zu vcrzcigcn. 8 28. ß
ii/ Ansucheir des Alt-SalzdirectorS Thormann, eS möchte ihm an der Mühle zu Concisc, welche er an

^ gebracht, lvcgen der durch Reparation des Baues und der Wasserleitung ehm zuwachsenden Kosten etwas
de», Bodcnzins nachgelassen werden, wird all rokwoirckuin geirommen. 8 29. js 756. In Betreff des sehr

^.^^^gen Hauses des Prädicanten zu Fiez wird den beiderseitigen Werkmeistern aufgetragen, zu untersuchen, ob

^ Haas könne repariert werden, Plan und Kostenberechnung für ein neues zu machen und nachzusehen,

die Kosten geringer sein würden, wenn Grands Hauö, in welchem der Prävicant gerade jetzt wohnt, an-

würde. 8 36. ss 751. Ebendenselben Werkmeistern wird befohlen, den Keller des PsrundhauscS zu

°wagay ^ untersuchen und einen Kostenübcrschlag über die Reparation zu machen. 8 31. sj 752. Bern

^ Üch „ut der Antwort FreiburgS in Betreff des Zolls zu Montagny zufrieden; sie lautet dahin, daß die

v°i> ^^don dessen frei sein sollen, es würden denn neue Documente gefunden. 8 32. ss 753. Dem Landvogt

^ Kurten wird aufgetragen, die schadhaften Mauern ausbessern, jedoch nicht bestechen zu lassen. 8 34. ss
Betreff der Waldungen hinter Grandson haben die Obcrcommissarien in den Archiven nicht finden

sich"^selben zugehören, vermuthcn aber, daß sie beiden Ständen insoweit zuständig seien, daß dieselben
. vorbehalten können, das nöthige Holzwerk zu ihren Gebäuden daraus zu nehmen. Dabei lassen cö die Ge-

voll ^ ^ itewcndcil. 8 35. ss 755. Dem Landvogt wird befohlen, den Prädicanten ihren Pcnsionswein erst nach

z, ^^'ier Gährung zu verabfolgen. 8 36. ss 756. Des RcbbannS halber vergleicht man sich dahin, daß der

seh/^" des allgemeinen Besten willen befugt sein soll, denselben um acht Tage und, wenn es nöthig

»w länger zurückzustellen. 8 37. ss 757. Beide Stände weisen die Bannwartc der Iour de Pro-

'dit jhrom Begehren um Gehaltserhöhung ab. 8 38. ss 758. Rodolphc de Coppet und Jean Pierre Pil-

z»z„ üch in der Kirche zu Giez einer ärgerlicheil Aufführung schuldig gemacht. Bern ersucht Frciburg

dc„ daß es diese Personen für ihre die Religion selbst berührenden Handlungen bestrafe, damit es nicht
habe, daß das Urthcil deö Chorgcrichts, welches Frciburg aufgehoben habe, ganz annulliert sei.

^ "P sioht i^s Bergehen als vor den Landvogt gehörig an und will das Urthcil deö Chorgcrichts nur

»wst" ^Mlarität der Procedur aufgehoben und eine neue Prvcedur eingeleitet haben und stellt eine Bc-
H "ü in Aussicht, mit welcher sich Bern zufrieden geben werde. Bern aber besteht daraus, daß dieser die

^ i>w„ berührende Fall vor daS Chorgcricht gehöre und daß Verträge vorhanden seien, welche die Religion

hin,.^ ^sdrmation Bern überlassen. Da man sich nicht vergleichen kann, wird die Sache den Obrigkeiten

bracht. 8 39. Msch. 365.
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Art. 759. Abnahme der letzten Amtsrcchnung des alten und der ersten des neuen LandvogtS, gehend-^

Michaelis 1729 bis Michaelis 1731. § 19, 11. ^ 799. Dem Landvogt wird der Befehl crthcilt, dem ^

dicantcn Rour von Uvonand, welcher bei dem in Folge der Renovation 1717 stattgehabten Tausche in

Pension um 3 Maß Weizen beeinträchtigt worden war, dieselben jährlich zu entrichten und auch .

Jahre von 1719 an zu verabfolgen. 8 12. 761. Der Einzichcr FranooiS Laurent de Giez von

bittet die Gesandten, ihm für den Verlust von 2 Juchartcn Matten, welche ihm der Arnonbach e"tl"

habe, ein Stücklein Reißgrund von Juchart, welches an seine Matten en Perrozel stoßt, zu

gieren. Sein Ansuchen wird bewilligt mit Vorbehalt des Lehens zu Händen des Schlosses Grandso" >

zweier Schillinge Bodenzinscs. 8 13. ^ 762. Die Gebrüder Antoine, Rodolphc und Charles Duvoisi» ^

Bonvillars wollen ein Stück Napcs von ungefähr Jucharten mit Reben bepflanzen und halten weg"' ^

großen Kosten dieses Unternehmens um Befreiung vom Wcinzchnten an, wollen aber dagegen ein zeh»^^
Stück Reben von sechs Mannwcrk eS rougeö Tcrreö dem Zehnten der Stände unterwerfen. Unter Ratific"^

Vorbehalt wird ihrem Begehren entsprochen. 8 H. ß 763. Den beiden Bannwarten zu Vaurmarcus ^

damit sie eine um so fleißigere Aussicht über den Wald Geithe üben, je ein Sack Mischclkorn jährlich '

ordnet. § 15. 761. Das Pfarrhaus zu Fie; wird zu reparieren beschlossen und die Summe von 523 ^

1 Btz. dafür ausgesetzt. 8 16. jj 765. Der Werkmeister Marlin giebt die Rechnung über die Kosten

paration im Pfarrhause zu Montagny s76 Kroncnj ein; dieselbe wird gutgeheißen. 8 17. jj 766.

sandte und Vcnncr Thormann stellt das Ansuchen, daß ihm wegen der großen Kosten, welche ihm der Ml ^

der Mühle verursacht, und weil dieselbe geraume Zeit stillgestanden habe, der Zins um etwas vermindert ^
den möchte im Hinblick auf das, was der Stadt Orbc und dem Müller zu ESclagncns vergünstigt ^ .

sei, und daß ihm ferner gestattet werden möchte, den Zins nach Inhalt des AbcrgemcntS von 1583 in ^

korn statt thcilweise in Weizen zu entrichten. Die frcibnrgischc Gesandtschaft ist bloS instruiert, BcrnS Mb ^

zu vernehmen und zu referieren; die berncrische ist instruiert, den Zins in Weizen und Roggen bestclstb ^

lassen, einen Jahreszins aber zu schenken. Das Begehren um Nachlassung oder Commutativn des

cfl'Ur^

publieicrtcn Mandat wegen des Jagens und Fischens. Aus die Frage, wer unter den porsonnv«

wird zu günstiger Disposition von beiden Gesandtschaften in den Abschied genommen. 8 18. 767. Ms! -

des Amtes Grandsou verlangen Erläuterung über folgende in dem den 13. April 1739 von Seite ^

olwssoi- zu verstehen sei, wird geantwortet: diejenigen, welche dcßwcgcn besondere Titel und Rechte in H" .,

das Jagen in offener Zeit bewilligt sein soll. — Hinsichtlich der Fischenzcn sollen die Untcrthancn

haben, ferner diejenigen, welche in obrigkeitlichen Bedienungen stehen, auch Andere von Distinciion, .z
des

bei Satzung 191 des Coutumicrs geschützt sein. — Aelrern sollen für die Fehler ihrer minderjährige"

im Jagen, Fischen, Ncsterausnchmcn nicht verantwortlich sein; die das gesetzmäßige Alter erreicht habe", ^

selbst Rede und Antwort zu geben. — Zu einer genügenden Kundschaft, um einen des Jagens ^

schuldigten zu überführen, sollen zwei „unvcrläumdetc" Personen oder aber eine hinreichen, wenn dielet ^

ObrigkeitS und Amts wegen beeidigt ist. 8 19. jj 768. Der Curial Collvmb von Provence stM
daz'M^"

Gesandteit vor, wie sehr im Walde CütcS oder Jour de Provence daS Tannenholz durch das schlechte da; ,

wachsende Buchenholz zu Schaden komme, und bittet um die Vergünstigung, auf seine Kosten das

daraus zu hauen. Der Landvogt wird beauftragt, einen Augenschein zu nehmen und darüber zu berichte"- §

769. Dem Prädicantcn Thomassct zu Grandsou werden 113 Florins, 11 Sch., 9 Den., welche er
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Zur Vollendung des Pfarrhauses ausgegeben, remboursiert und als Entschädigung für den an seinen

erlittenen Schaden ein für allemal 2 Faß Wein gegeben. 8 51. ff 77l). Auf ein vom Einzichcr von

"ddjon eingegebenes Memorial hin werden dem Landvogt folgende Aufträge gegeben: 1) soll er den Prä¬

gten ihre Weinpcnsion nicht in Most, sonder» als gcgohrencn Wein geben, 2) die Schlvßtcnnc mit Steinen

^Mßen" und mit „Helbligen" darüber belegen und im Schloß einige Reparaturen vornehmen, 3) den
5 ^ai,»warten in den Jour de Provence jedem ein Sack Mischelkorn und zehn Florinö jährlich als fircö

^uiun, verabfolgen. 8 53. ff 771. Die Gesandten genehmigen das Abcrgcmcnt eines wegen hohen Zinses

Abonnierten Stück Landes von ^/z Jncharten, en Condeminaz genannt, hinter Fontanic an Claude de Coppct

^ halbes Mäß Weizen unter Vorbehalt des Lehens. 8 54. Absch. 332.

1733 ^

. 772. Abnahme der zweiten und dritten von Michaelis 1731 bis Michaelis 1733 gehenden AmtS-

^ ff 773. Hinsichtlich dcö Jagenö soll cS beim Coutumicr des Waadtlandcs, hinsichtlich

sei, bei Art. 191 dcS Coutumicr von Grandson verbleiben. Die Acltcrn sollen nicht verantwortlich
' lvei», ihre Kinder wider ihren Befehl und Willen im Jagen, Fischen und NcsterauSnehmcn das Mandat

^ ^)e„. Endlich soll eine einzige Person nicht hinlängliche Kundschaft sein, einen wegen Jagenö Beschul-

^ überführen. 8 26. ff 771. Daö eiserne Geschrvt wird in beider Stände Medial- und Jmmcdiat-
»nden

^ttenÄn ^^"'^bringen ^litd zu gebrauchen verboten. 8 27. sSpärer dehnten beide Stände dieses Verbot auch auf die Acmtcr

^ Curia! Collomb von Provence wird in seinem Ansuchen (s. Absch. 1731, Art. 7K8) nicht entsprochen;

Will den Wald unter der Hut der Bannwarte stehen lassen, Frciburg um Zins und Entragc Particularcn

28. ff 776. In dem Streite zwischen Alt-Landvogt de Fiva von Grandson und Major Tribolct,

^ Lob von der dem Tribolct erbSwcise zugefallenen Abbaue La Lance, wird dahin gesprochen, daß Letzterer

^ Asi-Landvogt zu dessen und beider Stände Händen 6666 Franken und für die Proccßkostcn 136 LouiSd'or

^ ^ Bericht, daß zu Concise Betrug in Aufstellung des WcrchzchntcnS geübt

' ^^d all ooforonüum genommen. 8 36. ff 778. Ein Kvstcnüberschlag zur Reparation des Thurmes

^ Cvrdeliers in Grandson wird ml leloivinlum genommen. 8 31. ff 779. Den Gebrüdern Duvoisin zu

^ bviUars (s. Absch. 1731 Art. 762) will Frciburg uiucr den von ihnen 1731 angebotenen Bedingungen

^!^üg von, Weinzehntcn für immer, Bern für zwanzig Jahre geben. 8 32. ff 786. Dem Landvogt wird

^üasM, einen Riß und Kostcnüberschlag zu einem neuen Pfrundhause zu OnncnS anfertigen zu lassen.

Absch. Zgi.
1733.

^ Art. 78^. Abnahme der von Michaelis 1733 bis Michaelis 1735 gehenden Amrsrcchnung. 8 31, 32. ff
Duvoisin von Bonvillars wird die 1731 und 1733 nachgesuchte Vcrtauschung von zehntfrcicn Stücken

^ bcr Bedingung getvährt, daß der Landvogt jährlich einen Augenschein von dem nunmehr zchntpslichtigcn

^"^'n tlnd über dcir Anbau desselben berichten ;oll. 8 3-1. ff 783. Gottwall Tribolct spricht als Bc-

^ Karthause La Lance daö Recht des HvlzkauS und Wcidgangcs in allen Waldungen hinter

tz. wu an; ihm machen dasselbe die Gemeinden streitig. Tribolct beruft sich auf den Fundationsbricf von

^ ^üo von Grandson von 1326, welcher dem Kloster jene beiden Rechte deS Grafen erthcilt habe, Rechte,

^ durch dch Kaufbriefe von 1539 und 1666 auf ihn übergegangen seien. Die Gemeinden aber wollen

156
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Tribolet nur die Rechte zugestehen, welche in dem Kaufbriefe von 1539 enthalten sind, und in demselben u'^
blos das Recht des Holzhaus in dem Seithewald genannt. Ferner berufen sie sich auf die Reconnaissances
1584 bis 1713 und die Abergcmcnts von 1525 bis 1562. Die Gesandten erkennen als maßgebend
Rechte Tribolcts bloS die Kaufbriefe von 1539 und 1666 an und weifen denselben mit seinen Ansprüche"
8 35. ß 784. Der Ankauf eines Hauses zu Onncns zum Behuf eines PfrundhauseS wird all reloroo^
genommen.8 36. 785. Lieutenant Duvoisin von Bonvillars wünscht, daß man ihm und einem
die Cstes oder Jvur de Provence, 66 Jucharten in schlechtem Zustand befindlichen und zum Schlosse Gm»
gehörendenWaldes, gegen 166 Thaler Cntrage und 15 FlorinS jährlichen Lehenzinses abergiere.Das AB»-'
wird all ratilicanllumgenommen.8 37. Absch. 466.

17»«.

Art. 786. Bern erklärt die von seiner Seite an die Ratification des AbergementS der Clltes oder ^
de Provence geknüpfte Bedingung dahin, daß ein jeder Abcrgatariuö statt der 15 FlorinS 2 Sack
ewigen Lehenzinscs entrichten sott. Frciburg stimmt nicht bei und null diese Waldung zu Händen des
Grandson behalten. Bern bcharrt auf dem Abergement und knüpft daran die Bedingung,daß des
geschont und dasselbe zum Bedürfniß des Schlosses und der andern obrigkeitlichen Gebäude erhalten
sott. Freiburgs Gesandtschast referiert. 8 4. 787. Um den in schlechtem Zustande sich befindenden

des Amtes aufzuhelfen, wird verordnet, daß in dem 366 Jucharten haltenden Seithewald „per Tailliö ^
Schwcnten" gehauen, daß die zu hauen Berechtigten („Rechtshabcr") angewiesen werden sollen, nirgend
als in solchem Bezirk und zwar nur für ihre Nothdurft zu fällen und nicht zum Verkaufe. Der Landvogt
beauftragt, einen Plan einzugeben und darin zu bezeichnen, wo das Holz „wachsmündig" sei. 8 5. Absch'

17»7.

Art. 788. Abnahme der ersten und zweiten von Michaelis 1735 bis Michaelis 1737 gehenden
nung. 8 21. ^ 789. Den Alt-LandvögtenBoccard und Fiva, welche noch Rechnung über schuldige Lobet
Anderes zu geben haben, wird, da sie nicht vor den Gesandten erschienen sind, befohlen, ihre Rechnung
stenS bis künstigen Martini den beiden Ständen einzusenden. 8 22. ß 796. Die Pfarrer zu Concise
wünschen, daß ihnen ihr Antheil, den sie an gewissen Wcinzehntcn hinter Grandson habeil, zur

von Verdrießlichkeiten in eine fire jährliche Pension verwandelt werden möchte. Der Landvogt wird bca»s^^
ein Memorial darüber einzugeben. 8 23. 791. Es wird die Nothwendigkeit der Correction der Strahn ^
halb der Karthause anerkannt. Wegen der Armuth der Gemeinde Concise wird der Antrag gestellt, zwei
Pulver und 266 Thaler von Seite der Stände daran zu geben. Der Antrag wird all rokvronllum geB>»
8 24. jj 792. DaS Gericht von Montagny spricht dem Gerichte von Grandson das Recht ab, todte
in dem Gerichtöbezirk von Montagny aufzuheben, wenn dieses gleich das Criminelle im ganzen Amt zu "
führen" habe. Der Streit wird, da das Gericht von Montagny ein ganz separiertes und auch ein landvog
und mit ebendenselben Vorrechten, wie jenes, in Betreff der andern Gerichtsbarkeitversehen sei, ZU 6n
Montagnys entschieden. 8 25. jj 793. Bern will dem Duvoisin die Jour de Provence zu den 1"'^
führten Bedingungen abcrgiercn, so auch ein frciburgischer Gesandter, der andere die Entrage auf 266 n ^
Kronen sehen, der dritte referieren. 8 26. 794. Wie den übrigen Waldungen des Amtes zu helfen
der Landvogt ein Gutachten einsenden. 8 27. jj 795. Der Herr von Mollondins verlangt, daß a»S
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unweit NicdenS aufgerichteten Girvucttc oder Banderole seine HcrrschaftSrechtc möchten untersucht werden,

^ er zeigen könne, daß das Territorium von Niedens einen Thcil der Herrschaft MollondinS ausmache, und

aus jener Banderole kein Bortheil für das Amt Grandson hergeleitet werden könne. Bern will in die

'Versuchung eintreten, Freiburg sieht die Sache als eine durch Setzung jener Banderole abgcthane an. 8 28. jj

' Jean JaequeS Montcndon, Müller zu Novalles, behauptet der Gemeinde Giez gegenüber, daß dieselbe

^big >ei, in seiner Mühle mahlen zu lassen, und führt für die Bannalität derselben mehrere Briefe vor,

Mc»d Gemeinde Giez, sich aus andere Titel und Rceonnaissances berufend, dieses Recht bestreitet und

^^et, auf allen Mühlen der Herrschaft Montagny mahlen lassen zu können. Unter den Gesandten will

lat darüber absprechen, eine andere erkennt dafür als compcticrlichen Richter die welsche Appcl-
zu Bern an. 8 29. jj 797. Untercommissariuö Lcrbcr legt daö Jnstructionöbuch, welches 1725 für das

^ Grandson anzufertigen beschlossen ivordcn, in zwei Ercmplaren vor. Eines derselben wird im Schloß
^>as andere im Archive zu Mutten niedergelegt; dein Verfasser werden als Gratifikation dafür

^ Kronen unter Ratificationsvorbehalt zuerkannt. 8 89. jj 798. Es ivaltete ein Streit zwischen der Gemeinde

^ ^l>vcuf und Jean JaequeS Boniret, Wirth zum Bären daselbst, welcher einem Raymond aus der Grafschaft

^Knburg dieses sein Wirthshaus vcrmiethct hatte und, obgleich ein Micthling cineS einem Bürger gehörigen

^'^hshauscs kein Souffertegcld zu bezahlen schuldig war, um des Friedens Willen für Raymund 5 FlorinS
üch anerboten hatte, woraus das Gericht dicö als Regel für dergleichen Fälle ausstellte. Nachdem

die Gemeinde von diesem Spruche appelliert hatte, verlangt Bonnct, daß die Sache, weil sein Haus in der

^^diatjurisdiction von Champvcnt und der Souveränität von Bern gelegen sei, an die welsche Appellations-
zu Bern gewiesen werde, welcher Ansicht Bern beipflichtet. Frciburg, das wegen der in jenem Spruche

gestellten allgemeinen Regel die Entscheidung der Konferenz beider Stände vorbehalten wissen wollte, versteht

^ dazu, diesen einzelnen Fall Bern zur Entscheidung zu überlassen, ist jedoch nicht damit einverstanden, daß
diufort allgemeines Reglement für solche Fälle sein soll. 8 31. Absch. 431.

17»i».

2wn Louis Major zu Onncnö hatte Anna Maria Techtcrmann, Bürgerin von Frei-

"ärgerlich vcrunchrt," sie dann, nachdem sie die Religion geändert, zu Bern mit Bewilligung des Chor-

daselbst geheirathct. Auf dieses hin wurde Major nach Frciburg citicrt, um daselbst vor Rath Rede

^ Antwort darüber zu geben; auch seine Frau, um ihren Geschwistern persönlich oder durch einen Procurator

nunc; Ger die Verwaltung ihrer gemeinsamen Oeconomic zu geben. Bern hatte zu Gunsten MajorS

^ interveniert und Frciburg ersucht, dieses den Freiheiten der gcmcinjamcn Untcrthanen zuwidcrlau-

tcq ° ^^lärhren fallen zu lassen, Freiburg aber in diesem Ansinnen Berns einen Eingriff in seine Alternativ¬

en^ 3ur Verständigung in dieser Sache wurde diese Confercnz zusammenbcrufcn. Nachdem die Gc-
wbeider Stände ihre Ansichten ausgetauscht, Frciburg behauptet hatte, daß es den Major nicht wegen der

gzllon und der Ehe, sondern wegen der Verunehrung vor der Ehe „habe beschuldigen wollen", Bern, daß

gor uns Furcht sich nicht gestellt habe, null sich Frciburg zufrieden geben, wenn Major persönlich sein un-

Verfahren in Frciburg abbitte. Die berncrische Gesandtschaft aber beantragt, daß ihm dicß durch

,^^urator und eine untcrthänige Bittschrift zu thun gestattet werden möchte; die frciburgischc, dafür nicht

nimmt den Antrag all rokorouäum. In Betreff der Abfordcrung der Rechnung von Frau Major

156^
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will man das Resultat des im Gange befindlichen Accommodcmcnts abwarten. Kommt dasselbe nicht zu
so soll sie vor ihrem natürlichen Civilrichter belangt werden. 8 1. Absch. 453.

Art. 800. Abnahme der dritten und vierten von Michaelis 1737 bis Michaelis 1739 gehenden AmtSrcch»^
8 14. 15. II 801. Der Antrag des Landvogts, man möchte den Gubcrnator und fürstlichen Rath von Neuenbürgs
Verbesserungder Straße von der Grenze des Amts Grandson bis nach VaurmarcuS angehen, wird ^
renckum genommen. 8 16. ß 802. Baron von VaurmarcuS hält um Abcrgicrung der Jour de Proveno ^
gegen 200 welsche Kronen als Entrage und Vorbehalt der Bcholzung für die obrigkeitlichen Gebäude u»d
Sack Haser. Die Gesandten sind gctheiltcr Meinung, nehmen jedoch das Anerbieten in den Abschied,
falls aber sollen diese Jour allervorderst an eine Steigerung gebracht werden. 8 18. H 803. Zur Erha^
der Wälder des Amtes wird verordnet: 1) Einschränkungder Billets d'Usage, 2) des unbescheidenen
rechtes des Pfarrers zu Concisc, des Hauses de la Lance und der Poissinc; 3) Verbesserung des Weg^
der Raissc. 8 19. H 804. Der Conscil general von Grandson stellt daS Ansuchen, man möchte, weil das
hinlänglich Wein producicrc, die Einfuhr und den Verkauf des fremden Weins bei der Pintc verbieten,

lich des Burgunders, Savoyers und Neuenburgcrs, doch nicht derjenigen Weine, welche in der Mcstralic von ^
wachsen. Das Ansuchen wird ack rosvroniluin genommen; Frciburg will den Ncucnburgcrausschließen, s '
805. Hans Anton von Boccard, gewesener substituierter Landvogt zu Grandson, legt Namens der

hl-»
debb

uß
fit

Boccards de Fuyens scl. die Abrechnung vor. 8 21. H 806. Joseph de Fiva, gewesener Landvogt, legt
Abrechnung vor. 8 22. H 807. In das Ansuchen der Pfarrer von Concise und Fiez, man möchte ihm'»
Antheil am Weinzchntenhinter Grandson, OnncnS, Champagne und FontaineS in eine firc Pension vcrws^
wird nicht eingewilligt. 8 23. H 808. Das Gericht von Grandson ersucht, man möchte die Gewohnheit"
heben, nach welcher daS Gericht einen Malcficanten, wenn derselbe „ausgcschmeizt"werde, in CorP^ ,

Stadt hinunter zu begleiten pflege. DaS Ansuchen wird ack i-ollzronckum genommen. 8 24. II 809- ^
Ansuchen der Gebrüder Duvoisin, man möchte ihnen die concedierte Zchntbefrciung eines durch ein Watd>^ ^
gefährdeten Stückes Reben auf ein anderes von ebendemselben Inhalte übertragen, wird ack roloronckum ^

mcn. 8 25. II 810. Unter Ratificationsvorbehalt werden dem Landvogt 1000 Florins zur Reparatio" ^
PfrundhauseS zu Grandson angewiesen. 8 27. H 811. Dem Lieutenant Collomb wird auf ^
suchen die Bannalität für seine von den Ständen ihm abergierte Mühle unter der Bedingung gewährt,
die ganze Dorfschaft Provence dessen zufrieden sei. 8 28. ß 812. Der Landvogt rügt, daß bald alle
den des Amtes Fremde, welche nicht naturalisiert seien, zu Bürgern annehmen. Es wird daher bei den ^
keilen auf AbHülse im Sinne der 1728 für Tschcrliz eingeführtenOrdnung angetragen. 8 29. II 8^' sf .
Jean Jacques Montendon, Müller zu Novallcs, wird der Gemeinde Gicz gegenüber die Bannalität für Is ^
Mühle abgesprochen. 8 30. II 814. In Betreff der Jurisdictivnsstrcitigkeit zwischen der Herrschaft

dst

D'rrl^

und dem Amte Grandson wegen des Territoriumsvon Niedcnö trägt Bern wiederum darauf an, vch'
Herrschaftsherrnvon MollondinsGehör crthcilt und eine Untersuchung angeordnet werde. Frciburg
auch von Seiten Berns früher anerkannte Banderole als Marchscheide ansehen und den Besitz dieses ^
riums, in welchem daS Schloß Grandson seit unvordenklicher Zeit gestanden, aufrecht erhalten
grandsonischcn Abschieds von 1747 und des berncrischcn MissiveS von 1647. Nachdem aber der
CommissariuS nachgewiesen, daß eine Banderolekeine March sei, daß dieselbe nicht mit Conscns

errichtet, daß jedenfalls der Drittmann niemals darüber angehört und der Posseß Grandsons immer angc ^
worden sei, machen sich endlich die freiburgischen Gesandten anheischig, ihre Ansicht der Sache durch
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^beweisen, 8 31. jj 815a. Daö Ansuchen der Gemeinde Provence, ihr statt des Marktes vom 10. Januar

Zwei ftxjx Jahrmärkte auf den 15. Mai und 17. August zu bewilligen, wird nach einer Meinung in den Ab-

^ genommen, nach einer andern an die Obrigkeiten verwiesen. 8 32. Absch. 462.

17410.

Art. 8156. Python, Herrschaftsherr zu CorccllcS, stellt das Ansuchen, man möchte das grandsonische

Element der Passation a Clos von 1717 namentlich in Beziehung auf Verwendung des Passationö-

^"ings d^ch die Gemeinde Corcellcö handhaben, ferner dieser Gemeinde verbieten „den Fremden äußerer

^>sdictiou" ohne seine Einwilligung a Clos zu passieren. Freiburg willfahrt ihm und überläßt ihm als

^)aftshcrrn die Aufsicht über die Verwendung jenes Pfennings; Berns Gesandte nehmen das Ansuchen

Abschied. 8 3.

1711

Art. 816. Abnahme der fünften AmtSrechnung des alten und der ersten des neuen Landvogts, gehend von

'chaelis 1739 bis Michaelis 1741. 8 6, 7. » 817. Da manche Besitzer von Häusern glauben, den Fcuerstattzins

^richten nicht schuldig zu sein, wenn sie das Haus nicht bewohnen, so wird in den Abschied die Frage gc-

^""Nen, yd cS bei der 1727 dafür gemachten Ordnung sein Verbleiben haben soll oder nicht. 8 8. ß 818.
Pierre Mcunicr, Castcllan von Valleyres, hält um Bestätigung eines 1740 vom Landvogt ihm crthciltcn

^"gements an. 8 0. ß 819. Um Bestätigung des Abergcments einer Wasscrgucllc zu Gicz hält JamcS de

^lvch un. Beide Begehren werden all ratillcanckum genommen. 8 10. 820. Der HcrrschaftShcrr von

Celles beklagt sich wiederum, daß die Gemeinde jede Grundstücke, nicht bloS die abgelegenen, a CloS passiere,

der PassationSpfcnning in Geld abgenommen und liederlich verwendet werde, daß viele Fremde gute Accker

^ideln und a Clos passieren lassen und daö Heu aus seiner Jurisdiction ziehen. Der Hcrychaftsherr wird

^ Amtmann gewiesen, um zu verlangen, daß derselbe das Reglement von 1717 fest handhabe. Das

loll nicht diStrahicrt, der Passationspfcnning unter der Aufsicht des Herrschaftöherrn zum Nutzen der Gc-

!>(/^ ^»gewendet werden; Streitigkeiten sind sofort an die Alternativobrigkcit zu überschreiben. Alles wird

'^<uu>ck,ini in den Abschied genommen. 8 11- !! 821. In Betreff der Reparation der Kirche zu Grandson

sich uns Documentcn, daß jederzeit die beiden Stände dieselbe vorgenommen haben. Das Begehren der

^ ^rmio,, und die Vorstellung der FeuerSgcfahr, welcher die Kirche ausgesetzt ist, wird den Obern hinterbracht,

rj. ' Ü 822. Die Gemeinde Concise stellt das Ansuchen, es möchten ihr die dieser Enden gewöhnliche Cnt-

^ Getreidegarbcn und die 6 Quarterons Hafer, welche beide die landvögtlichen Weibcl zu Grand-

Abergemcnt besitzen, um einen billigen Preis abcrgicrt werden. Die bernerischcn Gesandten wollen

s/ ^^ll'hrcn abweisen und das 1717 crthcilte Abergemcnt zu Händen der Stände zurückziehen; die frciburgi-

^ auckionckiim ot loteionckum instruiert, aber selbst ungleicher Ansicht. 8 13. ^ 823. Albrccht

^ ^ Dictlinger von Bern sucht um Bewilligung eines Hausplatzcs auf einem den beiden Ständen gehörigen

Zu Concise an. Da aber von Seite der Gemeinde Opposition sich dagegen erhebt, wird der Landvogt

dieselbe zu untersuchen, dem Dietlingen sie mitzuthcilcn und den Ständen darüber zu berichten. 8 14. I!

w Betreff der Abcrgicrung der Jour de Provence wird dem Abschiede einverleibt, daß hohen Orts die

^'hlling getroffen werden möge, daß die 1739 beschlossene Steigerung vorgenommen werde. 8 15. I! 825.

tz^^eveur de Gicz von Grandson bittet um obrigkeitliche Assistenz zur Construction einer Mauer bei einem
Driiiclrcbc». Berns Gesandtschaft will das Ansuchen behandeln, die freiburgische nicht, weil demselben von
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ihrem Stand der Acccß zur Conferenz abgeschlagen worden sei. 8 16. 826. Es wird in den Abschied g^'

daß die Principalc zur Wiederherstellung der gebrochenen und umgefallenen Marchstcine Verfügung treffen »>^

ten. 8 17. !! 827. Die Gemeinde Novallcs sucht um Bewilligung einer Schützcngcsellschaft und um

migung des Entwurfs zu einem Reglement an. Das Ansuchen wird all ivkoionäum genommen. 8

828. Der Antrag dcS Landvogts, es möchte eine Feuerspritze für das Schloß Grandson angeschafft

wird ->ä rokolvniliim genommen. 8 21. ß 829. Das Ansuchen des Daniel Wahl von Kreuznach/ ^

StrümpfwcbcrS, um Annahme zu einem gemeinen Unterthan, nachdem er 1710 zu Fontanezier zum

angenommen worden, wird in den Abschied genommen. 8 22. ß 830. Ebendasselbe geschieht in Betreffs

Naturalisationsbcgchrcns des Schlossers Jean Jacqucö Hofbaur von Vicnne, dem ebendieselbe Gemeinde

Bürgerrecht zugesagt. 8 23. ß 831. Die Gcneralcommissarien berichten in Betreff der zwischen den Ge»w^

Bonvillars und Fiez zu Frciburg geführten Mesttraley-Marchstreitigkeit, daß sich in den Archiven keine Licht ^
diese Sache werfenden Documente vorfinden. In Folge dessen wird verordnet, daß die Gencralcommissaric»

dem Landvogt nach Abhörung der Prud'hommeS, oder auch blos der Landvogt mit den Prud'hommeö diese ^.

mitation regulieren soll. Bern ersucht zugleich Frciburg, zu Gunsten der armen Gemeinde Bonvillars der ^

gelaufenen großen Kosten halber ein Einschen zu thun. 8 21. ß 832. Die bcrncrischc Gesandtschaft

darauf, daß Freiburg sich endlich zu der Untersuchung der Titel und Herrschaftsrechte des Herrn von

dinS verstehen möge, damit der schon lange schwebende JuriödictivnSconflict zwischen dieser Herrschaft und

Amte Grandson, wobei die bcrncrischc Souveränität mit impliciert sei, inö Reine gebracht werde. Die ft^''^
gische Gesandtschaft erklärt die Sache als eine bereits abgemachte, beruft sich auf ein Schreiben Berns

21. August 1617, in welchem dasselbe das streitige Territorium von Nicdcns selbst zum Amte Grandson re»)^

dringt darauf, daß der umgestoßene Panncrstock wieder aufgerichtet werde, und ist im Ucbrigcn ohne Jnstrucl^

Bern erklärt darauf, daß es den Hcrrschaftshcrrn zu MvllondinS, bis sich Frciburg zu einer Unters»^ ^

verstehe, in seinem Possessorium aufrecht erhalten und ihm den Befehl werde zugchen lassen, alle 3^

dictionsacte auszuüben. 8 61. Absch. 187.

1743.

Art. 833. Abnahme der zweiten und dritten von Michaelis 1711 bis Michaelis 1713 gehenden

nung. 8 19, 20. ß 831. Unter Ratificationsvorbchalt wird hinsichtlich der Fcucrstattzinsc verordnet, ^

Unterthancn, sie mögen ihre Häuser daS Jahr hindurch viel oder wenig bewohnen, den FeucrstattzinS g^ '

bezahlen haben; wird aber ein Haus das ganze Jahr hindurch nicht bewohnt, so ist der Besitzer des Fcu^i

zinscs los und lcdig; bleibt ein HauS mehrere Jahre unbewohnt, so soll der Landvogt eine ^

machen. 8 21. jj 835. Die Gesandten finden für gut, daß das Abergcmcnt der Gctreidcgarben und

Quarterons Hafer von Concisc, welche die landvögtlichcn Weibcl von Grandson bisher besessen, zu H"

der Hoheiten soll zurückgezogen werden, und daß die Weibcl auf andere Weise dafür entschädigt werde» > ^

zu welchem Zwecke die Commissaricn den Ertrag der Gcrbcric und Avoincric in den Urbanen nachzuschlag^

einzugeben haben. 8 22. ß 836. Rcgistrator Ernst von Bern weist nach, daß sein Vater sel. durch das

tonncmcnt von 1721 mehrere Juchartcn zu wenig bekommen habe, und stellt das Ansuchen, ihm als ^

digung zu gestatten, seine Marchlinic bis an das Sceufcr hinaus zu setzen, wodurch er etwa sechs 3"

gemeiner Weide erhalten würde. Sein Ansuchen wird uck rekerenckum genommen. 8 23. !! 837- ^

Landvogt empfiehlt die beiden Sccretäre dcS Schlosses zu einer Gratifikation. Der Antrag u'ild
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